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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Gegen den Willen des Bundesrates nahm der Nationalrat in der Wintersession 2020 mit
162 zu 21 Stimmen bei 4 Enthaltungen eine Motion Schneeberger (fdp, BL) an, die zum
Ziel hatte, digitale Vertragsabschlüsse breit zu ermöglichen. Konkret forderte die
Motionärin die Schaffung einer digitalen Alternative zur eigenhändigen
Vertragsunterzeichnung, weil das Schriftformerfordernis im Digitalzeitalter ein
Hindernis für eine vollständig automatisierte Geschäftsabwicklung darstelle. Der
Bundesrat hatte dagegen argumentiert, er sei daran, die Formvorschriften des
Zivilrechts auf ihre Angemessenheit zu überprüfen, weshalb das Parlament davon
absehen solle, dieser Prüfung vorzugreifen. 1

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KARIN FRICK

Kriminalität

Der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) betreffend den Schutz von
Whistleblowern bei Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit, der demokratischen Rechte
und der Volksrechte gab der Nationalrat im März 2015 keine Folge. Er folgte damit dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche einen generellen Rechtsanspruch auf Asyl
für Whistleblower – so Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) – als
„problematisch“ und „übertrieben“ erachtete. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Ab dem 1. Januar 2013 wurde das Bundesamt für Metrologie als verselbständigte Anstalt
des Bundes geführt. Diese auf die Revision des Bundesgesetzes über das Messwesen
zurückgehende Änderung evozierte zwei Postulate Schneeberger (fdp, BL). Die erste
Forderung nach einem Erfahrungsbericht über solche Auslagerungen (Po. 12.4020) fand
im Nationalrat kein Gehör, wohl aber die Idee (Po. 12.4021) eines Berichtes über
mögliche Synergien durch die Vereinheitlichung von Messnetzen und der Einführung
gemeinsamer Dienste, die durch das neue Eidgenössische Institut für Metrologie
(Metas) koordiniert werden könnten. 3

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Der Trend hin zu immer mehr Kandidierenden auf immer mehr Listen bei den
Nationalratswahlen war auch im Kanton Basel-Landschaft zu beobachten. Insgesamt
waren es 112 Anwärterinnen und Anwärter, die auf einer der 16 Listen ihr Glück
versuchten. Mit einem Frauenanteil von 38.4% konnte sich der Basler Halbkanton im
nationalen Vergleich sehen lassen. Die Monate vor der Wahl waren stark vom Thema
Listenverbindungen geprägt. Die Diskussion drehte sich dabei hauptsächlich um eine
allfällige Allianz der Mitteparteien. Ausserdem prägend waren die Ergebnisse der Land-
und Regierungsratswahlen, die im Februar gleichen Jahres stattgefunden hatten. Diese
waren in erster Linie für die Grünen verheerend, welche ein Drittel ihrer Sitze
einbüssten. Aber auch die Sozialdemokraten mussten den Verlust ihres
Regierungsratssitzes hinnehmen. Auf der anderen Seite konnten die grossen
bürgerlichen Parteien gemeinsam zulegen. Einer Wiederholung dieses bürgerlichen
Triumphs in den nationalen Wahlen wurde gute Chancen eingeräumt.

Obwohl sich CVP, FDP und SVP bei den kantonalen Wahlen noch erfolgreich verbündet
hatten, ergab sich für die Nationalratswahlen eine etwas andere Ausgangslage. Die FDP
und die SVP gaben zunächst wie erwartet ihre Listenverbindung bekannt. Für die CVP
bot sich die Möglichkeit zum Anschluss, hätte rechnerisch für die Christdemokraten
aber wohl kaum Sinn gemacht. Endgültig in weite Ferne rückte der bürgerliche
Schulterschluss, als SVP-Kantonalpräsident Oskar Kämpfer für eine Listenverbindung

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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mit der CVP den Rücktritt der christlichdemokratischen Spitzenkandidatin Elisabeth
Schneider-Schneiter zur Bedingung machte. Verständlicherweise wurde dies in CVP-
Kreisen mit wenig Begeisterung aufgenommen, ja gar als Affront bezeichnet. Auch die
Idee einer Koalition der Mitteparteien erhielt früh einen Dämpfer, als die EVP mit der
Begründung absagte, sie politisiere in sozialen Fragen näher bei der Linken. Schliesslich
kehrte der CVP auch die GLP in letzter Sekunde den Rücken, worauf erstere einzig mit
der BDP die Verteidigung von Schneider-Schneiters Sitz in Angriff nahm. 
Die Grünen hatten neben ihren schlechten Wahlergebnissen zusätzlich mit einer
Parteiabspaltung zu kämpfen. Unter der Führung von Landrat Jürg Wiedemann wurde
nämlich die Partei der Grün-Unabhängigen gegründet, welche in einer Listenverbindung
mit der GLP das schwierige Vorhaben einer Verteidigung des Sitzes der amtierenden
Nationalrätin und ehemaligen Ratspräsidentin Maya Graf noch zusätzlich erschwerte.
Die EVP, welche bereits die CVP verschmäht hatte, entschied sich alleine und nicht in
einer linken Koalition anzutreten. So beruhten die Hoffnungen der Grünen einzig auf
der traditionellen Listenverbindung mit der SP. Die beiden sozialdemokratischen Sitze
von Eric Nussbaumer und Susanne Leutenegger Oberholzer galten gemeinhin als eher
ungefährdet. Für Spekulationen sorgten die gleichzeitigen National- und
Ständeratskandidaturen von FDP-Landrat Christoph Buser. Diese schienen die
Wiederwahl der bisherigen FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger zu gefährden. Auf
Seiten der SVP ging man aufgrund der guten Prognosen zuversichtlich in den Wahlkampf
und schielte auf einen Sitzgewinn.

Der auf bürgerlicher Seite erhoffte „Durchmarsch“ wurde am Wahltag nicht zur Realität.
Entgegen vieler Erwartungen blieb die Sitzverteilung beim Alten: 2 SVP, 2 SP, 1 FDP, 1
CVP und 1 GPS. Mit dem kantonalen Spitzenresultat von 36‘043 Stimmen konnte Maya
Graf ihren Sitz verteidigen. Ihre Partei – die Grünen – konnte auf 14.2% Wähleranteil
zulegen (+0.6 Prozentpunkte). Die Listenpartnerin SP verlor 2.2 Prozentpunkte und
landete bei 22.2%. Am stärksten zulegen konnten wie erwartet die SVP und die FDP.
Während die Volkspartei ihren Wähleranteil auf 29.8% (+2.9 Prozentpunkte) steigerte,
konnte die FDP gar um 4.3 Prozentpunkte zulegen (neu: 15.8%). Der grosse Zuwachs bei
den Freisinnigen relativiert sich jedoch, wenn man den massiven Verlust bei den letzten
Wahlen (-5.5 Prozentpunkte) in Betracht zieht. Verlierer waren die kleinen und ohnehin
mandatslosen Mitteparteien, notabene die BDP, welche von 6.4% auf gerade mal 2.8%
Wähleranteil abrutschte. Die GLP kam noch auf 2.7% (-2.3 Prozentpunkte) und die EVP
auf 2.2% (-1.1 Prozentpunkte). Neu gewählt wurde SVP-Kandidatin Sandra Sollberger,
welche den zurückgetretenen Christian Miesch ersetzt. Somit werden neu fünf der
sieben Nationalratsmandate von Frauen besetzt (71%). Die Stimmbeteiligung hingegen
stellte sich mit 46.8% als weniger aussergewöhnlich dar. 4

134 Personen auf 20 Listen kandidierten im Kanton Basel-Landschaft bei den
Nationalratswahlen 2019 für einen der sieben Baselbieter Sitze in der Grossen
Kammer. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 44.0 Prozent – der
dritthöchste Wert der Schweiz.

Die letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren hatten keiner Partei einen
Sitzgewinn beschert. Die Verteilung der Baselbieter Nationalräte während der letzten
Legislatur blieb damals bei 2 SVP, 2 SP, 1 GPS, 1 FDP und 1 CVP. Bei den Landratswahlen
im März 2019 hatten die Grünen stark zulegen (+6 Sitze) können, während die SVP
deutliche Einbussen verzeichnen musste (-7 Sitze). Entsprechend nervös war die SVP im
Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom Oktober. Doch nachdem eine
Listenverbindung mit der FDP in trockenen Tüchern war, schienen die beiden SVP-Sitze
ungefährdet. Diese rechts-bürgerliche Listenverbindung wurde von Kritik aus der Mitte
begleitet, denn die CVP bangte ihrerseits um die Wiederwahl ihrer Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter, welche 2015 den Einzug in den Nationalrat nur knapp
geschafft hatte. Wie die SVP waren es auch bei der CVP die Listenverbindungen, welche
die Gefahr eines Sitzverlustes verringerte. Die CVP ging eine breite Mitte-Verbindung
mit der GLP, der EVP und der BDP ein. Anders als im Kanton Basel-Stadt widersetzte
sich die Baselbieter CVP einer Unterlistenverbindung ihrer drei Listenpartnerinnen, da
Schneider-Schneiters Sitz sonst von einer Kandidatin der GLP oder der BDP hätte
überflügelt werden können. Die kantonale CVP weigerte sich damit, die nationale
Strategie dieser vier Parteien zur Stärkung der politischen Mitte zu befolgen, obwohl die
Absichtserklärung zu dieser Strategie unter anderem auch der Präsident der CVP
Schweiz Gerhard Pfister (ZG) unterzeichnet hatte. Leidtragende waren hauptsächlich
die GLP und die EVP, deren Chancen auf einen Sitzgewinn sich damit drastisch
verringerten. Bei der FDP gab es trotz einer klaren Spitzenkandidatin, der amtierenden
Nationalrätin Daniela Schneeberger, ein Gerangel um die hinteren Plätze, da

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Schneeberger gleichzeitig aussichtsreich für den Ständerat kandidierte. Besonders
hervor tat sich Christoph Buser. Der Direktor der Wirtschaftskammer Basel war im März
bei den Landratswahlen abgewählt worden. Bereits seine Nominierung auf die
Hauptliste verursachte deshalb Diskussionen. Buser irritierte seine Partei anschliessend
durch seinen Alleingang im Wahlkampf, wo er unter anderem jede Menge Plakate ohne
Parteilogo aufhängte. Die Grünen konnten die Wahlen am entspanntesten angehen. Die
Partei setzte überraschend nicht ihre bisherige Nationalrätin Maya Graf an die Spitze
der Liste, sondern Florence Brenzikofer. Brenzikofer, seit März die bestgewählte
Landrätin, hoffte darauf, für Graf nachrutschen zu können, da Graf ebenfalls
gleichzeitig für den Ständerat kandidierte. Der Listenpartnerin der Grünen, der SP, und
insbesondere der Bisherigen Samira Marti dürfte es angesichts des Höhenfluges und
der sich abzeichnenden Gewinne der Grünen langsam unwohl geworden sein, da diese
sich unter Umständen sogar einen der beiden sozialdemokratischen Sitze hätten
schnappen können. 

Der Wahlsonntag brachte freilich keine Veränderungen gegenüber der letzten
Legislatur. Zwar konnten die Grünen (+3.8 Prozentpunkte, neu 18.0%) und die
Grünliberalen (+2.6 Prozentpunkte, neu 5.3%) deutlich Wähleranteile hinzugewinnen,
doch für einen Sitzgewinn reichte es beiden Parteien nicht. Die SVP verlor zwar deutlich
(-4.7 Prozentpunkte, neu 25.1%), doch sie konnte ihre beiden Mandate verteidigen.
Nicht nur bei der Sitzverteilung blieb alles beim Alten; alle bisherigen Nationalräte
konnten sich parteiintern durchsetzen und schafften die Wiederwahl. 
Dass in der Baselbieter Bundeshausdelegation während der kommenden Legislatur
dennoch eine neue Person Einzug hält, liegt an der Wahl von Maya Graf in den
Ständerat. Für sie rutschte dadurch nämlich Florence Brenzikofer in den Nationalrat
nach. Somit entsendet Basel-Landschaft erneut fünf Frauen in den Nationalrat, was
einem Frauenanteil von 71.4 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung fiel um ganze 4.2
Prozentpunkte und betrug nur noch 42.6 Prozent. 5

Die Ständeratswahlen 2019 im Kanton Basel-Landschaft versprachen Spannung, denn
der bisherige Ständerat Claude Janiak (SP) gab im Frühjahr seinen Rücktritt auf Ende
der Legislatur bekannt. Somit galt es im Oktober, den einzigen Ständeratssitz des
Halbkantons neu zu besetzen. Die Sozialdemokraten versuchten den Sitz in ihren
Reihen zu halten und nominierten dafür Eric Nussbaumer, der nach drei Amtszeiten im
Nationalrat den Wechsel in die kleine Kammer anstrebte. Konkurrenz aus dem linken
Lager bekam Nussbaumer in der Person von Maya Graf. Diese politisierte sogar schon
seit 2001 im Nationalrat. Sie war unter anderem 2012/13 Nationalratspräsidentin und
damit ein Jahr lang die «höchste Schweizerin». Dass sie bis weit über das eigene Lager
hinaus Sympathien genoss, hatte sie bei den Nationalratswahlen 2015 bewiesen, als sie
von allen Kandidierenden sowohl am meisten Stimmen als auch am meisten
Panaschierstimmen geholt hatte. Im Wahljahr des Frauenstreiks sprach ausserdem für
Graf, dass sie seit 2014 den Frauendachverband Alliance f als Co-Präsidentin führte. Die
Geschlechterfrage war im Baselbiet auch deshalb ein wichtiges Thema, weil der
Halbkanton noch nie zuvor im Ständerat durch eine Frau vertreten worden war. So gab
es denn auch einige Sozialdemokraten, welche statt Eric Nussbaumer lieber eine Frau
nominiert hätten. Weitere Unstimmigkeiten im links-grünen Lager provozierten die
Grünen, indem sie sich weigerten, eine Zusicherung für den Verzicht von Maya Graf im
zweiten Wahlgang zu geben, sollte diese nach dem ersten Durchgang hinter Eric
Nussbaumer liegen. Nussbaumer, der von Beginn weg angekündigt hatte, er würde sich
umgekehrt für Graf zurückziehen, reagierte irritiert, denn falls beide linken
Kandidierenden im zweiten Wahlgang erneut anträten, müsste man davon ausgehen,
dass eine lachende dritte Kandidatin das Rennen für sich entscheidet. Wie die Grünen,
setzten auch die Bürgerlichen ihre Hoffnungen in eine Frau. Für die FDP stieg
Nationalrätin Daniela Schneeberger ins Rennen. Schneeberger bekam zwar aus dem
bürgerlichen Lager viel Unterstützung, doch musste sie einen Rückschlag hinnehmen,
als die CVP auf eine Wahlempfehlung zu ihren Gunsten verzichtete und stattdessen
Stimmfreigabe beschloss. Die Position der CVP wurde hingegen als Erfolg für die vierte
Kandidatin im Ständeratsrennen  gewertet:  Elisabeth Augstburger von der EVP.
Augstburger, zuvor 16 Jahre Landrätin, sorgte im Wahlkampf für jede Menge
Schlagzeilen, weil sie in einem Interview die Ansicht vertrat, dass Konversionstherapien
Homosexuellen helfen könnten «sofern die oder der Betroffene das auch will». 

Wie erwartet erreichte niemand nach dem ersten Wahlgang das absolute Mehr von
38'496. In Führung lag nach dem ersten Durchgang Daniela Schneeberger, die 26'536
Stimmen auf sich vereinte. Dahinter lieferten sich Maya Graf und Eric Nussbaumer ein
Kopf-an-Kopf-Rennen – mit dem besseren Ende für Graf (22'986 Stimmen). Der

WAHLEN
DATUM: 24.11.2019
ELIA HEER

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



enttäuschte Eric Nussbaumer (22'519) platzierte sich nicht einmal 500 Stimmen
dahinter. Trotzdem zog er sich wie angekündigt zugunsten von Graf zurück und konnte
sich wenigstens daran freuen, die meisten Stimmen im Rennen um ein
Nationalratsmandat erhalten zu haben. Abgeschlagen zuhinterst landete Elisabeth
Augstburger (3'209), die sich daraufhin ebenfalls zurückzog. 

So kam es im zweiten Wahlgang zum Zweikampf zwischen Graf und Schneeberger.
Obwohl Schneeberger am meisten Stimmen geholt hatte, stieg eher Graf als Favoritin in
den zweiten Durchgang, da man davon ausging, dass die Grüne mehr Stimmen von
Nussbaumer würde erben können. Doch auch Schneeberger hoffte, dass einige
Stimmen des eher pragmatischen Sozialdemokraten Nussbaumer auf sie abfallen
würden. Zudem erhielt sie, anders als im ersten Durchgang, neben der Unterstützung
der SVP auch jene der CVP und der EVP. Doch trotz dieser Unterstützung reichte es
Schneeberger am Ende nicht. Maya Graf setzte sich im zweiten Wahlgang durch und zog
damit als erste Frau und als erste Grüne Baselbieterin in den Ständerat ein. Grafs 32'581
Stimmen reichten für einen Vorsprung von rund 2'000 Stimmen auf Schneeberger. 1'021
Stimmen entfielen auf diverse Kandidaten. Die Wahlbeteiligung im zweiten Durchgang
fiel gegenüber dem ersten (41.4%) um über sechs Prozentpunkte und betrug noch 35.0
Prozent. 6

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Depuis plusieurs années, la question du fardeau administratif qui pèserait sur les PME
suisses anime les débats sous la coupole fédérale. Une initiative parlementaire
Schneeberger a étudié précisément le cas du droit de la révision. Ainsi, l’initiante a
proposé une concrétisation du contrôle restreint pour protéger les PME helvétiques.
L'initiative vise une modification des articles 729, 729c, 730c et 755 du Code des
obligations (CO). La Bâloise (fdp/plr, BL) considère que l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) s'écarte de la volonté du législateur. En effet,
elle rappelle que l'objectif premier de l'introduction du contrôle restreint, lors de la
modification du CO en janvier 2008, était d'alléger la charge financière des PME. Or,
elle estime que le contrôle restreint s'aligne de plus en plus sur le contrôle ordinaire ce
qui renforce le fardeau administratif. Cette situation préjudiciable entraîne une hausse
des coûts pour les PME. Ainsi, des modifications du CO seraient indispensables. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a examiné
l'initiative. Par 12 voix contre 7 et 4 abstentions, la CAJ-CN a proposé à sa chambre de
rejeter l'initiative. La majorité a pointé du doigt le risque de conflits d'intérêt et rappelé
le rôle prépondérant de l'indépendance du contrôleur dans le droit de la révision. De
plus, elle a précisé qu'un rapport de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui sera publié
en 2018, étudie actuellement le droit de la révision et le droit de la surveillance de la
révision. A l'opposé, une minorité, qui a souligné l'importance de soulager
administrativement les PME, a proposé au Conseil national d'accepter l'initiative. Au
final, le conseil national a décidé de donner suite à l'initiative par 98 voix contre 72 et 3
abstentions. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Face au renforcement du fardeau administratif qui pèse sur les PME, Daniela
Schneeberger (plr, BL) a opté pour la voie législative la plus directe avec une initiative
parlementaire qui vise un réexamen du contrôle restreint en matière de révision et de
surveillance de la révision pour les PME. Étant donné que la chambre du peuple a
donné suite à l’initiative, la commission des affaires juridiques du Conseil des États
(CAJ-CE) s’est penchée sur l’objet. Par 7 voix contre 4 et 1 abstention, la commission a
proposé de ne pas donner suite à l’initiative. D’abord, une majorité de la CAJ-CE est
convaincue de l’utilité et de l’efficacité du contrôle restreint. Ensuite, elle considère
qu’une législation trop précise réduirait les marges de manœuvre. Mais surtout, elle
estime qu’un assouplissement de la législation sur le contrôle restreint affaiblirait la
protection des créanciers, des clients, des employés et des actionnaires minoritaires.
Une minorité, emmenée par Stefan Engler (pdc, GR) proposait d’adopter l’initiative
parlementaire. Au final, c’est un vote extrêmement serré qui a décidé du sort de
l’initiative. Elle a été rejetée par 21 voix contre 19 et 0 abstention. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Auch 2014 hatten verschiedene Vorstösse die Finma-Regulierungen zum Gegenstand.
Das Postulat de Courten (svp, BL) wollte den Bundesrat dazu verpflichten, einen Bericht
über die Regulierungsmassnahmen der Finma zu erstellen. Konkret sollte abgeklärt
werden, inwiefern sich die Finma an ihre eigenen Eckwerte für neue
Regulierungsvorhaben halte. Der Bundesrat verwies vergeblich auf die bereits 2013
überwiesenen Postulate Graber (cvp, LU) und de Buman (cvp, FR). Diese hätten ähnliche
Berichte gefordert, welche zurzeit in Erarbeitung stünden und gegen Jahresende zu
erwarten seien. Die bürgerlichen Parteien (ohne GLP) sprachen sich dennoch
geschlossen für den Vorstoss de Courten aus. Das Postulat wurde am 16.9.14 mit 118 zu
68 Stimmen angenommen. In eine ähnliche Richtung wie das Postulat de Courten zielte
das Postulat Schneeberger (fdp, BL). Die Postulantin forderte darin den Bundesrat auf,
einen Bericht über die Effizienz der Finma zu verfassen. Dabei sollte insbesondere auf
Regulierungsdichte, -geschwindigkeit und -häufigkeit eingegangen werden. Der
Vorstoss verlangte zudem, dass der Bericht operationelle und gesetzgeberische
Änderungsvorschläge mache. Der Bundesrat lehnte das Postulat auch in diesem Fall mit
Verweis auf den in Erarbeitung stehenden Bericht zu den 2013 überwiesenen
Postulaten Graber und de Buman ab, konnte sich im Ratsplenum aber nicht
durchsetzen. Der Vorstoss wurde, gegen den Willen von SP, Grünen und GLP, am 25.9.14
mit 117 zu 72 Stimmen angenommen. Bereits im Dezember 2014 veröffentlichte der
Bundesrat den Bericht zu den vier pendenten Postulaten. Dieser Bericht wurde auf
Basis früherer Gutachten erstellt und kam zum Schluss, dass die Finma nicht „einem
Regulierungseifer verfallen“ wäre und keine unverhältnismässigen Regeln aufgestellt
habe. Dem Papier zufolge hätte kein „systematisches Fehlverhalten“ im
Kommunikationsverhalten der Finma festgestellt werden können. Betreffend
Personalbestand unterstützt der Bundesrat in seinem Bericht die Idee einer
Aufstockung der Bankenaufsicht und vermehrter Vor-Ort-Prüfungen. Deutlich sprach er
sich, im Einklang mit der Finma, gegen eine Bussenkompetenz für die Aufsichtsbehörde
aus. Diese würde eine „unverhältnismässige“ organisatorische Zweiteilung der Finma
erfordern, weil nach strafrechtlichem Erfordernis das Aufsichtsverfahren nach
Verwaltungsverfahrensgesetz und das Aufsichtsverfahren nach Verwaltungsstrafgesetz
getrennt zu führen wären. Mit dem Bericht waren die Aufträge der vier Postulate
(Graber, de Buman, de Courten und Schneeberger) erfüllt. Zum Jahresende waren diese
nur noch formell beim Bundesrat hängig. 9

POSTULAT
DATUM: 25.09.2014
FABIO CANETG

Corrado Pardini (sp/ps, BE) affirme que les risques de conflit d'intérêt, entre
l'entreprise de révision et une banque ou assurance, lors d'un audit comptable ou
prudentiel, sont omniprésents étant donné la taille limitée du marché des entreprises
de révision. Dès lors, plusieurs irrégularités n'arriveraient jamais à l'oreille de la FINMA.
Une motion souhaite donc étendre le rôle de la FINMA dans le cadre de la loi sur la
surveillance des marchés financiers (LFINMA). Quatre mesures sont proposées pour
élargir les compétences de la FINMA. Elle deviendrait responsable de fixer l'étendue et
le contenue de la révision, de définir le mandat et l'entreprise de révision, de facturer
les frais à la société auditée et de réceptionner le rapport de révision. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a estimé que les risques de conflits d'intérêts avaient
été résorbés lors des récentes modifications de la loi sur la surveillance de la révision
(LSR). En effet, les entreprises de révision sont désormais sous la loupe de l'Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). De plus, il a précisé que le rapport
sur l'activité de la FINMA, en réponse aux postulats de Konrad Graber (cvp/pdc, LU)
12.4095, de Thomas de Courten (svp/udc, BL) 12.4121, de Daniela Schneeberger
(fdp/plr, BL) 12.4122 et Dominique de Buman (cap/pdc, FR) 13.3282 évaluait
positivement la surveillance de la FINMA. Lors du vote à la chambre du peuple, la
motion a été rejetée par 137 voix contre 51. Les voix du Parti socialiste et des Verts n'ont
pas été suffisantes. 10

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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In der Schweiz ansässigen, natürlichen Personen soll in Zukunft ihre
Verrechnungssteuer auch rückerstattet werden, wenn sie die mit der
Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte oder Vermögen nicht oder falsch deklariert
haben. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Gelder nachträglich
deklariert werden. Dies beantragte Daniela Schneeberger (fdp, BL) in einer im
September 2016 eingereichten Motion. Damit soll die Entwicklung der
Verrechnungssteuer von einer Sicherungssteuer hin zu einer Strafsteuer korrigiert
werden. Zuletzt hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Praxis bezüglich der
Rückerstattung der Verrechnungssteuer verschärft, indem diese verwirkt wird, wenn
die Deklaration der entsprechenden Einkünfte erst durch Intervention der
Steuerbehörden erfolgt. Die Motionärin argumentierte, dass mit der Steuererklärung
überforderte Steuerpflichtige nicht mit einer Strafe von 35 Prozent belegt werden
sollen, wenn die Erträge im Veranlagungsverfahren korrekt besteuert werden. Der
Bundesrat erklärte sein Verständnis für das Anliegen, bestand aber darauf, dass die
Rückerstattungsberechtigung nur dann gelte, wenn die Deklaration spätestens bis zur
Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung eingehe. Da dies aus der Motion nicht explizit
hervorgehe, beantragte er die Motion zur Ablehnung und beauftragte stattdessen das
EFD, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, welche Artikel 23 VStG um einen
Rückerstattungsanspruch bei einer Deklaration auf Nachfrage der Steuerbehörde
ergänzen soll. Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll aber eine Rückerstattung nur
bei einer noch nicht rechtskräftigen Veranlagung möglich sein.

In der Behandlung der Motion im Nationalrat verwies Schneeberger insbesondere auf
die Dringlichkeit der Vorlage und erklärte, dass eine Annahme der Motion trotz der
Bundesratsvorlage notwendig sei, um dem Bundesrat aufzuzeigen, „wohin das
Parlament möchte”. Eine Ablehnung würde hingegen ein falsches Signal senden.
Finanzminister Maurer versprach hingegen, dass der Bundesrat in den nächsten
Wochen eine entsprechende Botschaft verabschieden werde. Wenn die Büros das
Geschäft rasch zuwiesen, könne die Revision bereits im April von den Kommissionen
behandelt und damit noch im Jahr 2018 abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden.
Entsprechend sei eine Annahme der Motion nicht nötig. Zudem betonte Maurer erneut
die Differenz des Bundesratsvorschlags zur Motion bezüglich der zeitlichen
Beschränkung der Nachdeklaration. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 133
zu 61 Stimmen an, wobei sich die SP-, die Grünen- und die GLP-Fraktion geschlossen
gegen die Motion aussprachen. 13

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 14

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 15

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», die sogenannte 99-Prozent-Initiative. Neben
dem Mehrheitsantrag der WAK-NR auf Annahme der bundesrätlichen Botschaft und
somit auf Empfehlung zur Ablehnung der Initiative lagen dem Rat zwei
Minderheitsanträge Bendahan (sp, VD) und Wermuth (sp, AG) vor. Die Minderheit
Bendahan präsentierte dem Rat einen direkten Gegenentwurf: Anstatt
Kapitaleinkommen über einem Grenzbetrag zu 150 Prozent zu besteuern, wie es die
Initiative vorschlug, sollte das höhere Kapitaleinkommen gemäss Gegenentwurf gleich
wie das Arbeitseinkommen zu 100 Prozent besteuert werden. Die Initiative wolle das
Kapital höher besteuern, so wie zuvor die Löhne höher besteuert worden seien; wer
also die Initiative für extrem halte, weil sie eine Einkommensart bevorzuge, müsse
eigentlich für den Gegenentwurf stimmen. Mit diesem würden Lohn und Kapital gleich
behandelt, argumentierte Bendahan. Die Minderheit Wermuth hingegen beantragte
dem Rat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die zwei Minderheitensprecher
stellten vor allem eine Frage in den Mittelpunkt ihrer Reden: Wieso soll Einkommen aus
Erwerbsarbeit zu 100 Prozent und Einkommen aus Kapital zu einem reduzierten
Prozentsatz besteuert werden? Wert und Reichtum würden «genau an einem Ort
produziert werden, und das ist die menschliche Arbeit», betonte Wermuth. Da das
Steuersystem dies aber nicht abbilde, nehme der «Unterschied zwischen unten und
oben» auch in der Schweiz zu. 
Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) und Kommissionssprecher Regazzi (cvp,
TI) nahmen den Grossteil der Kritik an der Initiative, welche in der Folge von den
bürgerlichen Mitgliedern im Rat geäussert wurde, eingangs bereits vorweg. Sie
kritisierten, dass der Initiativtext sehr breit formuliert sei und viel
Interpretationsspielraum lasse. So werde zum Beispiel nicht klar, welche
Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen gezählt würden; denkbar sei gemäss
Initiativtext, dass neben den Kapitalgewinnen auch Erträge aus beweglichem und
unbeweglichem Vermögen, wie Eigenmietwerte oder Renten aus der Vorsorge,
betroffen wären, auch wenn die Initiantinnen und Initianten in ihren Erklärungen von
einem engeren Begriff ausgingen. Die Initiative bringe der Schweiz überdies einen
komparativen Nachteil im Steuerwettbewerb und bringe eine massive zusätzliche
Steuerbelastung für Unternehmen, vor allem für KMU, mit sich. In der Folge könnten die
Unternehmen auch weniger investieren. Diese Wirkung würde sich vermutlich aufgrund
der Corona-Krise noch verstärken. Insgesamt würden vor allem die Beschäftigten mit
kleinen und mittleren Einkommen, also diejenigen Personen, die mit der Initiative
besser gestellt werden sollten, durch Kündigungen oder Konkurse die Hauptlast der
negativen Folgen der Initiative tragen. Mit 17 zu 8 Stimmen lehne die Kommission die
Initiative daher ab. 
Es folgte eine lange Debatte mit 56 Wortmeldungen und zahlreichen Nachfragen.
Besonders umstritten war die Frage, ob die Schere zwischen Arm und Reich in den
letzten Jahren zu- oder abgenommen habe. Grünen-Sprecherin Ryser (gp, SG)
argumentierte, dass zwar die Markteinkommen in der Schweiz weltweit am
gleichmässigsten verteilt seien, dass aber eben die Vermögensanteile sehr einseitig
verteilt seien: 1 Prozent der Bevölkerung halte 40 Prozent der Vermögensanteile. Und
diese Ungleichheit nehme seit den 1970er Jahren zu. Dem entgegnete FDP.Liberalen-
Sprecherin Gössi (fdp, SZ), dass dies nur gelte, solange die steuerbefreiten Vermögen,
insbesondere das Kapital der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, nicht
berücksichtigt würden. Nehme man diese hinzu, werde der Unterschied zwischen Arm
und Reich über die Zeit nicht grösser. 
Insbesondere Grünen-Sprecherin Ryser brachte überdies einige Argumente zur
Entkräftung der Kritik an der Initiative vor. Der Grossteil der sozialen Sicherheit und
somit der Umverteilung geschehe über die Sozialversicherungen und diese würden
durch Lohnbeiträge finanziert, nicht durch Steuern auf Kapital, betonte sie. Zudem
würden den KMU durch die Initiative keine Mittel entzogen, da die natürlichen
Personen, nicht die KMU, zusätzlich besteuert würden. Wenn deren Besitzerinnen oder
Besitzer die Kosten auf die Unternehmen abwälzten, sei das deren Entscheidung.
Nachfolgeregelungen bei KMU seien aber weiterhin problemlos möglich. Schliesslich sei
die Befürchtung, dass durch die Initiative vermögenshaltende Privatpersonen ins
Ausland abwanderten, ein Totschlagargument, das die Politik handlungsunfähig mache. 
Während sich die meisten bürgerlichen Sprecherinnen und Sprecher deutlich gegen die
Vorlage aussprachen, fanden Kathrin Bertschy (glp, BE) und Michel Matter (glp, GE) für
die Grünliberalen auch wohlgesinnte Worte für die Initiative. Auch sie sähen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Verbesserungspotenzial im Steuersystem bezüglich der hohen Belastung der
Arbeitseinkommen, der Verteilung der Einkommen und Vermögen sowie der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Initiative wolle aber nicht
primär die Besteuerung des Erwerbseinkommens reduzieren, sondern beinhalte vor
allem Steuerermässigungen von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen
oder Transferzahlungen an diese. Entsprechend könne die GLP die Initiative nicht
unterstützen.
Zum Schluss legte Finanzminister Maurer die Position des Bundesrates dar und stimmte
in seiner Argumentation weitgehend mit derjenigen der Kommissionssprechenden
überein. Ergänzend hielt er aber fest, dass die Initiative zudem zu einer weiteren
Verlagerung der Steuerzahlenden von den armen zu den reichen Kantonen führe und
damit den Zusammenhalt der Schweiz gefährde. Zudem bezahle ein Prozent der
Steuerzahlenden bereits mehr als 40 Prozent der direkten Bundessteuer; eine noch
höhere Besteuerung würde den «Bogen überspannen». Umverteilung finde somit
bereits heute statt, genauso wie auch die Besteuerung von Kapital und Gewinn etwa im
Eigenmietwert, der Grundstückgewinnsteuer sowie der Vermögenssteuer bereits
enthalten sei. Die Schweiz habe ein ausgewogenes Steuersystem, das «weder auf die
eine noch auf die andere Seite überlastet» werden solle. 
Nach den ausführlichen Diskussionen schritt der Rat schliesslich zu den Abstimmungen:
Mit 123 zu 62 Stimmen sprach sich die Ratsmehrheit zuerst gegen die Minderheit
Bendahan und somit gegen den Gegenvorschlag und anschliessend auch gegen die
Minderheit Wermuth auf Empfehlung zur Annahme der Initiative aus. Die Stimmen der
Minderheiten stammten von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-
Fraktionen. 16

Indirekte Steuern

Da die ESTV keine Verzugszinsen auf verspätete Meldungen der Verrechnungssteuer
erheben, aber Bussen dafür aussprechen könne, komme es vermehrt zu
unverhältnismässigen Bussen bis zu CHF 5'000, kritisierte Daniela Schneeberger (fdp,
BL). Zudem akzeptiere die ESTV noch nicht einmal eingeschriebene Briefe als Nachweis
für die Einreichung der Dokumente. Entsprechend wollte Schneeberger den Bundesrat
mit einer Motion dazu verpflichten, derartige Schikanen im Vollzug beim
Meldeverfahren zur Verrechnungssteuer zu stoppen und die Verhältnismässigkeit
wiederherzustellen. 
Der Bundesrat verwies jedoch darauf, dass das Parlament erst 2016 das frühere
Verzugszinsverfahren durch die Ordnungsbussenregelung ersetzt habe. Die Bemessung
der Bussen komme individuell zustande, wobei die Verhältnismässigkeit gewahrt
werden müsse und gerichtlich überprüft werden könne. Überdies gälten Einschreiben
durchaus als Nachweisvermutung, lediglich in Einzelfällen habe die ESTV nachgewiesen,
dass das Einschreiben nicht die geltend gemachten Formulare enthalten habe. Folglich
könne er keinen entsprechenden Handlungsbedarf erkennen; ein solcher liesse sich
überdies sowieso nicht über eine bundesrätliche Weisung erfüllen. 
Eine nationalrätliche Mehrheit, bestehend aus den Fraktionen der SVP, der
FDP.Liberalen und der Mitte, sah dies jedoch anders und nahm die Motion in der
Herbstsession 2020 mit 107 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 17

MOTION
DATUM: 17.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Finanzausgleich

Der Bundesrat habe in Zukunft in allen erläuternden Berichten zu Vernehmlassungen
und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die Aufgabenteilung zwischen oder die
Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen, aufzuzeigen, ob die NFA-
Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf
Kantone und Gemeinden haben. Dieser Auffassung war im Dezember 2014 der
Nationalrat und reichte eine entsprechende Motion Schneeberger (fdp, NR)
diskussionslos an den Ständerat weiter. Die Regierung hatte kurz zuvor in ihrem Bericht
über die Einhaltung der NFA-Grundsätze Bereitschaft signalisiert, alle künftigen
Gesetzes- und Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen.
Der Motionärin war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. Der Bundesrat begrüsste
die Annahme des Vorstosses. 18

MOTION
DATUM: 12.12.2014
DAVID ZUMBACH
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Im März 2015 überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion Schneeberger (fdp, BL)
an den Bundesrat, die von der Regierung forderte, dass in Zukunft in allen erläuternden
Berichten zu Vernehmlassungen und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die
Aufgabenteilung oder die Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen,
aufgezeigt wird, ob die NFA-Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen
die geplanten Änderungen auf Kantone und Gemeinden haben. Damit folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat und der vorberatenden Finanzkommission (FK-SR), die sich
beide für das Ansinnen ausgesprochen hatten. Die Motion ging auf den Bericht über die
Einhaltung der NFA-Grundsätze zurück, den der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats
Stadler (glp, UR) erstellt und im September 2014 veröffentlicht hatte. In diesem hatte
die Regierung ihre Bereitschaft signalisiert, alle künftigen Gesetzes- und
Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen. Der Motionärin
war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. 19

MOTION
DATUM: 17.03.2015
DAVID ZUMBACH

In Erfüllung der Motion Schneeberger (fdp, BL), die klare Kriterien zur Überprüfung der
Einhaltung der NFA-Prinzipien bei Vernehmlassungserläuterungen forderte,
veröffentlichte der Bundesrat eine Neuauflage des Botschaftsleitfadens und des
Gesetzgebungsleitfadens, die neu solche Kriterien enthalten. Damit erachtete er das
Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur Abschreibung. National- und
Ständerat folgten diesem Antrag in der Sommersession 2018 stillschweigend. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im Herbst 2018 erschien der Bericht «Harmonisierung der Bundesmessnetze» in
Erfüllung des Postulates Schneeberger (fdp, BL). Im Bericht wurde eine Inventarisierung
der Bundesmessnetze vorgenommen, Synergiepotenziale zwischen diesen identifiziert
sowie potenzielle Optimierungsmöglichkeiten und Vorschläge zum weiteren Vorgehen
ausgearbeitet.
Im Rahmen der Inventarisierung wurden insgesamt 22 Messnetze in Bundeshand
gezählt. Die Messnetze wurden sodann in zwei Gruppen eingeteilt. Es resultierten die
Gruppe A der Messnetze mit manueller Datenerhebung und somit geringem
Automatisierungsgrad, wie u.a. Messnetze in den Bereichen Wald (bspw. Messung des
Waldzustandes und -wachstum), Boden und Biodiversität sowie die Gruppe B der
Messnetze mit automatischer Datenerhebung respektive hohem Automatisierungsgrad,
wie etwa Messnetze in den Bereichen Luft, Meteorologie, Hydrologie (bspw. Messung
der Abflussmengen, Wassertemperatur) und Schnee. Der Bericht hielt weiter fest, dass
es bereits in der Vergangenheit zwischen verschiedenen Messnetzen eine technische
und inhaltliche Zusammenarbeit gegeben habe. Weitergehende Synergiepotenziale
lägen vor allem in den Prozessschritten Messnetzkonzept, Datenerhebung und
Datenhaltung. Die im Bericht identifizierten Zusammenarbeitspotenziale wurden
sodann zu thematischen Optimierungsmöglichkeiten zusammengefasst. Der Bundesrat
beauftragte daraufhin das UVEK, in Zusammenarbeit mit sämtlichen zuständigen
Bundesämtern diese Optimierungsmöglichkeiten vertieft zu prüfen und gegebenenfalls
umzusetzen. Vier thematische Arbeitsgruppen sollen für die jeweiligen
Optimierungsmöglichkeiten das Aufwand-Nutzen-Verhältnis überprüfen. Der definitive
Entscheid über die Umsetzung der einzelnen Verbesserungsmöglichkeiten obliegt den
einzelnen Ämtern. Das UVEK wird dem Bundesrat bis Ende 2021 Bericht erstatten. 21

BERICHT
DATUM: 05.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Sommersession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat «Zusammenlegung
Laborbereiche des Bundes. Bessere Ausnutzung der Ressourcen» von Daniela
Schneeberger (fdp, BL) ab, nachdem der Bundesrat 2018 den Bericht «Harmonisierung
der Bundesmessnetze» in Erfüllung des Postulates publiziert hatte. 22

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

In einer Motion forderte Nationalrätin Schneeberger (fdp, BL), dass das Seco vom
Bundesrat beauftragt werde, einen Leistungskatalog im Bereich der häuslichen Pflege
auszuarbeiten. Über diesen sollten Leistungen ausserhalb des KVG abgegolten werden,
namentlich auch solche, die ausserhalb des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) erbracht
werden. Diese Massnahme wurde als relevant erachtet, da Anbieterinnen von häuslicher
Pflege vom Seco unter das AVG unterstellt wurden, dies vorwiegend zur Vorbeugung
unkontrollierter Zuwanderung und Lohndumpings. Die Beurteilung, ob eine Leistung
unter das AVG falle oder nicht verursache Unsicherheit, Kosten und schade nicht
zuletzt auch einer günstigen, privat finanzierten Versorgung. Die geforderte Lösung wird
als unkompliziertes Vehikel betrachtet, diese Unsicherheit zu beheben: Das Seco soll
zusammen mit der Branche einen Leistungskatalog erarbeiten, worin möglichst
verbindlich geklärt wird, welche Form der häuslichen Pflege unter dem AVG geregelt ist
und welche nicht. Das Seco hatte sich bereits vor der Verabschiedung im Rat bereit
erklärt, diesen Weg zu gehen. Der Nationalrat hatte das Geschäft in der
Frühjahrssession stillschweigend dem Ständerat überwiesen, welcher im Folgejahr
damit konfrontiert wird. 23

MOTION
DATUM: 22.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Epidemien

Nur 67 Tage, nachdem das Parlament das Covid-19-Gesetz verabschiedet hatte und
noch bevor die Referendumsfrist dazu abgelaufen war – ein Referendum zum Gesetz
war überdies bereits angekündigt worden –, behandelte der Nationalrat in der
Wintersession 2020 bereits die erste Revision des Covid-19-Gesetzes. Dazu blieb ihm
nur ein Tag Zeit, da das Geschäft noch in der Wintersession fertig beraten werden sollte
und daher am nächsten Tag bereits die Behandlung im Zweitrat anstand. Esther Friedli
(svp, SG) und Fabio Regazzi (cvp, TI) stellten die Vorlage aus Sicht der WAK-NR vor, die
in ihren Positionen auch Mitberichte der SGK-NR und der WBK-NR berücksichtigt
hatte. Esther Friedli betonte, dass man bei der Verabschiedung des Gesetzes im
September 2020 noch nicht gewusst, habe, «dass wir bereits wenige Wochen später
von einer zweiten Welle heimgesucht» würden. Aufgrund dieser zweiten Welle gebe es
nun aber «punktuelle[n] Handlungsbedarf». Fabio Regazzi strich noch einmal die
Relevanz des Gesetzes hervor und betonte, dass es «das umfangreiche Hilfspaket des
Bundes ermöglicht […], Löhne zu garantieren, zum Erhalt von Arbeitsplätzen
beizutragen und von der Covid-19-Krise besonders betroffene Branchen zu
unterstützen». Grosse Hoffnung setzte die Kommission auch in die
Härtefallverordnung, die gleichentags in Kraft getreten war. Die Fraktionssprecherinnen
und -sprecher betonten in der Folge einhellig die Relevanz der geplanten Änderungen
und kündigten weitgehende Unterstützung der bundesrätlichen Botschaft an.
Entsprechend lag auch kein Antrag auf Nichteintreten vor. In der Folge behandelte der
Nationalrat die zahlreichen verschiedenen Aspekte der Revision in drei Blöcken. 

Im ersten Block wurden sämtliche Massnahmen, welche nicht die Härtefallhilfe oder
die Arbeitslosenversicherung betrafen, diskutiert: 
Grosse Änderungen schlug der Bundesrat im Sportbereich vor. So sollten CHF 115 Mio.
der bereits als Darlehen für Sportvereine zur Verfügung gestellten CHF 175 Mio. in A-
Fonds-perdu-Beiträge umgewandelt werden. Diese sollten für Fussball- und
Eishockeymannschaften der beiden höchsten Ligen sowie für Frauenfussball- oder
Fraueneishockeymannschaften und Klubs in den höchsten Ligen anderer Sportarten
bereitstehen. Die Beträge sollten dem Ausgleich der Mindereinnahmen durch Spiele
ohne oder mit weniger Zuschauerinnen und Zuschauern dienen und höchstens zwei
Dritteln der durchschnittlichen Ticketeinnahmen der Saison 2018/2019 abzüglich
tatsächlicher Ticketeinnahmen entsprechen. Dabei sah der Bundesrat jedoch eine
Reihe von Bedingungen vor: ein fünfjähriges Verbot, Dividenden oder Kapitaleinlagen
auszuzahlen, eine Reduktion der Einkommen aller Angestellten über einer gewissen
Grenze, fünfjährige Einschränkungen von Lohnerhöhungen, einen fünfjährigen Verzicht
auf Reduktion der Nachwuchs- und Frauenförderung sowie die Möglichkeit für
Rückforderungen der Beträge bei Nichteinhalten dieser Bedingungen. Darüber hinaus
sollten auch weiterhin zinslose, innert zehn Jahren rückzahlbare Darlehen für die
Sportvereine möglich sein, etwa bei Liquiditätsengpässen. Dafür stellte der Bundesrat
CHF 235 Mio. zur Verfügung.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Bei diesen Massnahmen gehe es nicht nur um die nach aussen sichtbaren
Spitzensportler, sondern auch um die Junioren- und Frauenabteilungen, für welche die
Klubs verantwortlich seien, argumentierte Finanzminister Maurer. Damit hätten diese
Gelder eine «gute Hebelwirkung für die Gesellschaft, für die Gesundheit und für den
Sport». Während die Darlehen im Rat nicht umstritten waren, beantragte Marcel
Dettling (svp, SZ), die A-Fonds-perdu-Beiträge an eine 20-prozentige
Kostenübernahme durch den Standortkanton zu knüpfen – Roland Büchel (svp, SG)
forderte gar eine 50-prozentige kantonale Beteiligung, zumal Sportklubs vor allem lokal
verankert seien, wie beide argumentierten. Zudem sollten die Klubs gemäss Büchel
mindestens 5 Prozent der Beiträge bis fünf Jahre nach Erhalt für die «Prävention und
die Bekämpfung von Spielmanipulationen und Wettbetrug» einsetzen müssen. Die
WAK-NR wollte überdies die Einkommensbeschränkungen oder -reduktionen auf die
am Spielbetrieb beteiligten Angestellten beschränken, während Mathias Reynard (sp,
VS) in einem Einzelantrag Rücksicht auf Aufsteiger nehmen und diesen
Lohnerhöhungen erlauben wollte. Zudem war umstritten, welcher Zeitpunkt für die
Festlegung der bisherigen Höhe der Nachwuchs- und Frauenförderung, die während
fünf Jahren nicht unterboten werden darf, massgeblich sein soll. Der Nationalrat hiess
in der Folge die Einführung der A-Fonds-perdu-Beiträge gut und lehnte eine
Beteiligung der Kantone ab. Hingegen folgte er dem Mehrheitsantrag der Kommission
entgegen dem Antrag Reynard und schuf einzig Einkommensbeschränkungen für am
Spielbetrieb Beteiligte.

Auch für den Kulturbereich lag mit dem Einzelantrag Aebischer (sp, BE) ein
Änderungsvorschlag für das Covid-19-Gesetz vor. Aebischer verlangte, auch die
Kulturschaffenden an der bereits im September 2020 geschaffenen Hilfe für
Kulturunternehmen in der Höhe von CHF 100 Mio. teilhaben zu lassen. Die Gelder
sollten Kulturschaffenden wie Kulturunternehmen als Ausfallentschädigung oder für
Transformationsprojekte zugesprochen werden und Kulturschaffende mit Auftritten
oder Aufträgen in der Privatwirtschaft zugutekommen. Letztere könnten weder
Ausfallentschädigungen noch fehlende Gagen geltend machen. Für
Selbständigerwerbende im Kulturbereich sei es überdies schwierig, Umsatzeinbussen
von mindestens 55 Prozent zu belegen. Neben der SP- stimmten auch die Grünen- und
die GLP-Fraktion dem Antrag zu, die bürgerlichen Parteien lehnten ihn jedoch (fast)
geschlossen ab, womit er keine Mehrheit fand.

Neu wollte der Bundesrat mit der Revision des Covid-19-Gesetzes die Möglichkeiten für
Ordnungsbussen für Maskenverweigerinnen und -verweigerer schaffen – bisher
konnte das Verweigern des Tragens einer Schutzmaske nur in einem Strafverfahren
geahndet werden. Die Neuregelung wollte Thomas Aeschi (svp, ZG) mit einem
Minderheitsantrag verhindern, während die Kommission als Mittelweg die Möglichkeit
für Ordnungsbussen auf klar abgrenzbare Bereiche wie den öffentlichen Verkehr
beschränken, Orte wie Dorfkerne oder belebte Plätze jedoch davon ausnehmen wollte.
Bundesrat Maurer verteidigte den bundesrätlichen Vorschlag damit, dass man der
Bevölkerung «sehr viel Eigenverantwortung» gebe, es aber auch Sanktionen bedürfe,
wenn diese Eigenverantwortung nicht wahrgenommen werde. Dies hätten nicht zuletzt
auch die Kantone gefordert. Thomas Aeschi verwies darauf, dass unter anderem
Gesundheitsminister Berset vor kurzer Zeit noch gesagt habe, dass Masken nichts
bringen würden, und sprach sich gegen einen «Polizeistaat» oder «noch mehr
Denunziantentum» aus. Der Antrag Aeschi fand in allen Fraktionen gewissen Anklang:
Die SVP-Fraktion stimmte dem Minderheitsantrag mehrheitlich zu, auch bei den
Grünen (8), bei der SP (3), den FDP.Liberalen (je 3) und bei der Mitte-Fraktion (2) gab es
vereinzelt Zustimmung. Insgesamt sprach sich der Nationalrat jedoch mit 121 zu 65
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gegen Aeschis Vorschlag und im Sinne der
Kommissionsmehrheit für die Ausweitung der Ordnungsbussen auf die Nichteinhaltung
der Maskenpflicht aus. 

Im Bereich der Gesundheitsversorgung verlangte die WAK-NR eine Änderung am
bisherigen Gesetz. So solle der Bundesrat die Abgeltung derjenigen Kosten regeln,
welche den Leistungserbringenden zukünftig durch verbotene und eingeschränkte
Untersuchungen oder Behandlungen, wie sie im Frühjahr 2020 veranlasst worden
waren, um die Kapazität des Gesundheitswesens zu gewährleisten, entstünden. Diese
seien in der Tarifstruktur nicht aufgeführt und könnten entsprechend nicht
abgerechnet werden, erklärte Esther Friedli für die Kommission. Diese Abgeltung der
Kosten diene überdies dazu, «dass der Bund künftig Wirksamkeit und
Verhältnismässigkeit vorsichtig prüft, bevor er Massnahmen anordnet» (Friedli). Eine
Minderheit Aeschi erachtete diesen Vorschlag jedoch als Eingriff in den Föderalismus,
zumal die Kantone selbst entscheiden könnten, ob sie die entsprechenden
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Untersuchungen einschränkten oder nicht, und folglich auch die Kosten dieser
Entscheidung tragen sollten. Die von der WAK-NR vorgeschlagene Regelung fand jedoch
bei allen Fraktionen im Nationalrat mit Ausnahme der SVP-Fraktion Anklang. 

Eine Minderheit Wermuth (sp, AG) wollte neu auch eine Regelung zu den
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ins Covid-19-Gesetz aufnehmen. Die
Überbrückungsleistungen sollten auf den 1. Juli 2021 in Kraft treten, Wermuth schlug
jedoch vor, rückwirkend auch älteren Personen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und
dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgesteuert wurden, Zugang zu ÜL zu gewähren.
Entgegen anderslautender Aussagen der Kommission sei das Problem der Aussteuerung
älterer Arbeitnehmender aufgrund der Pandemie nämlich akut, betonte er. Folglich sei
es nicht fair, dass Personen, die vor dem 31. Juni 2021 ausgesteuert würden, nicht von
den ÜL profitieren können. Der Antrag fand jedoch nur in der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie bei den EVP-Mitgliedern Unterstützung und wurde folglich abgelehnt. 

Verschiedene links-grüne Minderheiten sahen auch bei der Erwerbsersatzordnung
Änderungsbedarf – entgegen der Meinung von Bundesrat und Kommission. Eine
Minderheit Michaud Gigon (gp, VD) wollte die für eine Entschädigung des
Erwerbsausfalls als Bedingung festgelegten Umsatzeinbussen in der Höhe von
mindestens 55 Prozent streichen. Bei tieferen Einkommen könne man mit 45 Prozent
des Gehalts nicht überleben, argumentierte sie. Eine weitere Minderheit Bendahan (sp,
VD) schlug vor, nicht nur gefährdeten Personen Anspruch auf EO zu gewähren, sondern
auch kranken, jedoch nicht an Corona erkrankten Personen. In einem weiteren
Einzelantrag forderte Fabian Fivaz (gp, NE), auch Betriebszulagen gemäss EOG für
Selbständigerwerbende zu ermöglichen, wie sie Militärdienstleistende bereits geltend
machen können. So müssten Personen mit hohen Fixausgaben diese auch weiterhin
bezahlen, weshalb sie einen Zuschlag auf ihren Erwerbsersatz erhalten sollten.
Sämtliche Anträge zur EO stiessen jedoch nur bei Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion auf Zustimmung.

Im zweiten Block beschäftigte sich der Nationalrat ausführlich mit der Härtefallhilfe,
die ein Paket über CHF 1 Mrd. umfasste. Zu den bisherigen CHF 400 Mio., an denen die
Kantone mit 50 Prozent beteiligt waren, sollten CHF 600 Mio. hinzukommen, an denen
sich die Kantone zu 20 Prozent beteiligen müssten – dabei könnten die Kantone aber
erst auf die zweite Tranche zurückgreifen, wenn die Gelder der für sie teureren ersten
Tranche verteilt sind. Bundesrat Maurer begründete die Änderung des Verteilschlüssels
damit, dass dieses zweite Paket «möglicherweise die Kräfte der Kantone finanziell
übersteigt». Da die Kantone zudem für den Vollzug verantwortlich blieben, würden
ihnen dadurch noch zusätzliche Kosten anfallen, erklärte der Finanzminister. Mehrfach
verwies Maurer darauf, dass dieser Übergang «vom Massengeschäft des Frühjahrs» zu
den aktuellen Einzelfallbeurteilungen längere Entscheidungsprozesse mit sich bringe
und entsprechend Zeit brauche. 
Auch bezüglich der Härtefallhilfen standen verschiedene Mehr- und Minderheitsanträge
zur Debatte, etwa zu den Bedingungen für den Erhalt von Härtefallhilfe, für die der
Bundesrat keine materielle Änderung vorgesehen hatte. Nach wie vor sollte gemäss
bundesrätlicher Vorlage Anspruch auf Hilfe haben, wessen Jahresumsatz 60 Prozent
unter dem mehrjährigen Durchschnitt liegt. Die WAK-NR wollte hingegen neben der
Vermögens- und Kapitalsituation der Betroffenen auch ihre nicht gedeckten Fixkosten
berücksichtigen, da Letztere zwischen den Unternehmen stark variieren könnten. Dies
lehnte der Finanzminister ab, zumal eine Berücksichtigung der Fixkosten den
administrativen Aufwand stark vergrössern und das Verfahren damit deutlich verlängern
würde. Bundesrat Maurer wies bezüglich diesem und sämtlichen folgenden
Ausbauanträgen überdies darauf hin, dass der Bund nicht festlege, welche
Unternehmen die Kantone unterstützen könnten, sondern lediglich, an welchen Hilfen
sich der Bund beteilige. Die Kantone dürften also auch zusätzlichen Unternehmen
Härtefallhilfen zukommen lassen. Die Kommission verlangte zudem, Härtefallhilfen auch
Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 50'000 zuzusprechen – der Bundesrat
hatte seine Beteiligung diesbezüglich auf Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 100'000 beschränkt. Christa Markwalder (fdp, BE) stellte sich gegen diesen Antrag
der WAK-NR: Bei den Bundeshilfen gehe es darum, Existenzen zu schützen.
Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von CHF 4'167 (beziehungsweise eben
einem Jahresumsatz von CHF 50'000) dienten aber mehrheitlich dem Nebenerwerb
und sollten entsprechend nicht berücksichtigt werden. Schliesslich wollte die
Kommission Unternehmen mit abgrenzbaren Teilbereichen sowohl Anrecht auf Sport-
und Kultur-Hilfen als auch auf Härtefallhilfe gewähren – bislang war nur der Zugang zu
jeweils einem der beiden Töpfe möglich gewesen. Trotz Minderheiten Schneeberger
(fdp, BL) und Markwalder gegen die Anträge der WAK-NR, setzte sich die Kommission in
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allen drei Punkten durch. 
Nationalrätinnen und Nationalräte der SP und der Grünen forderten in verschiedenen
Minderheits- oder Einzelanträgen einen Ausbau der Härtefallhilfen. Unter anderem
beantragten sie einen Verzicht auf einen maximalen Gesamtbetrag für die
Härtefallhilfen (Minderheit Andrey, gp, FR), eine Möglichkeit für den Bund,
Unternehmen direkt zu unterstützen (Minderheit Wermuth) oder den Zugang zu
Härtefallhilfen ab einer Umsatzeinbusse von 70 Prozent (Minderheit Rytz, gp, BE). Ein
Einzelantrag Weichelt-Picard (al, ZG) verlangte ein Dividendenauszahlungsverbot im
Gesetz – bisher war ein solches lediglich in der Verordnung enthalten. Der Nationalrat
lehnte sämtliche Minderheiten zu den Härtefallhilfen ab, im Falle des Einzelantrags
Weichelt-Picard jedoch äusserst knapp mit 96 zu 96 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Aebi (svp, BE).

Im dritten Block beriet der Nationalrat die Änderungen an den Massnahmen zur
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat hatte hier vorgesehen, die Möglichkeiten
auszudehnen, mit denen von den Regelungen zur Kurzarbeit im AVIG abgewichen
werden darf – insbesondere sollte der Zugang zu KAE wieder erweitert werden können,
wie der Finanzminister erklärte. So sollten auch Personen in befristeten oder
temporären Arbeitsverhältnissen sowie in Lehrverhältnissen zur Kurzarbeit zugelassen
und die Karenzzeit und die maximale Bezugsdauer für KAE angepasst werden können.
Von diesen bundesrätlichen Anliegen war einzig die Ausdehnung der Kurzarbeit auf
Personen in befristeten und temporären Arbeitsverhältnissen umstritten; eine
Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte auf diese verzichten. Temporäre Arbeitskräfte
seien derzeit in der Wirtschaft sehr willkommen, argumentierte Burgherr. Eine
Minderheit Michaud Gignon wollte hingegen die bundesrätliche Änderung gar
rückwirkend auf Anfang September 2020 – und somit ohne Unterbrechung nach deren
Aufhebung nach der ersten Welle – in Kraft setzen. Der Nationalrat entschied sich nicht
nur für eine Möglichkeit zur Ausdehnung der KAE auf Temporärmitarbeitende, sondern
äusserst knapp mit 96 zu 95 Stimmen auch für die rückwirkende Inkraftsetzung. Die
SVP- und FDP.Liberalen-Fraktionen sowie knapp die Hälfte der Mitte-Fraktion
stimmten geschlossen gegen die Ausdehnung, wurden jedoch überstimmt.
Die Kommissionsmehrheit machte bezüglich der Regelungen zur
Arbeitslosenversicherung keine Änderungsvorschläge, hingegen reichten auch hier
Mitglieder der SP und der Grünen zahlreiche Anträge ein. Viel Aufmerksamkeit erhielten
die Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die Beitragszeit für Versicherte, die
allgemein (Minderheit Jans: sp, BS), für Angestellte in befristeten Verhältnissen (zweite
Minderheit Jans) oder in Berufen, in denen Arbeitgeberwechsel und befristete Verträge
üblich sind (Minderheit Bendahan), verlängert werden sollten. Gerade Personen in
befristeten Verhältnissen hätten aktuell Mühe, ihre Beitragszeit zu erreichen,
begründete Wermuth die Anliegen. 
Auf eine Verbesserung der Situation von Personen mit niedrigen Einkommen zielten
zwei weitere Anträge ab. Eine neuerliche Minderheit Jans beantragte eine teilweise
Kompensation der Einkommenseinbussen von Personen unter dem Medianlohn durch
den Bezug von Kurzarbeitsleistungen, während eine Minderheit Andrey die zukünftigen
KAE für Personen mit Nettolöhnen unter CHF 4'000 auf 100 Prozent erhöhen wollte.
Für eine kurze Dauer sei eine Lohnreduktion auf 80 Prozent bei tieferen Löhnen
möglich, aber über längere Dauer führe dies für die Betroffenen zu grossen Problemen,
argumentierte Wermuth. Auch diese Anträge blieben jedoch alle erfolglos. 

Bereits im ersten Block hatte die grosse Kammer die Frage der Geltungsdauer des
Gesetzes behandelt, die im Unterschied zur Schaffung des Covid-19-Gesetzes im
September 2020 nicht umstritten war. Weiterhin sollte die Mehrheit der Massnahmen
des Covid-19-Gesetzes bis Ende 2021 befristet sein. Ein Teil der Regelungen zur
Kurzarbeit wurde jedoch bis Ende 2023 verlängert – ursprünglich sollten diese nur bis
Ende 2022 in Kraft sein. Mit 179 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Rat
in der Folge für Annahme des Entwurfs aus. Sowohl die ablehnenden Stimmen als auch
die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Trotz der zahlreichen
Minderheitsanträge war der Nationalrat in dieser ersten Behandlung der Revision des
Covid-19-Gesetzes weitgehend dem Bundesrat gefolgt. 24
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Suite à un article du Sonntagsblick évoquant les coûts de l’aide sociale, la députée
Schneeberger (plr, BL) a déposé un postulat, enjoignant le Conseil fédéral de répondre
à quelques questions relatives à la révision du Code civil de 2013. La conseillère
nationale questionne l'évolution des coûts de l’aide sociale ainsi que dans le domaine
de la protection de l’enfant et de l’adulte. Considérant dans certains cas les tarifs
exorbitants, elle demande alors si les objectifs de la révision ont bien été atteints.
Souhaitant ensuite le rétablissement du principe de “qui décide paie” entre la
Confédération et les cantons, elle enjoint le Conseil fédéral d’indiquer une liste de
mesures et variantes allant dans ce sens, ainsi que des mesures permettant de maîtriser
l’accroissement des coûts. Le Conseil national a accepté le postulat lors de la session
d’hiver du parlement. 25

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2017 le Conseil fédéral a publié un rapport intitulé "Premières expériences
avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte". Il répondait à
plusieurs objets: 1) le postulat concernant les coûts de l’aide sociale de la députée
Schneeberger (14.3776) 2) la demande d'un premier état des lieux demandé par le
groupe socialiste (14.3891) sur le remplacement des autorités de tutelle par les APEA 3)
le postulat Vitali (14.4113) visant à trouver des solutions pour améliorer les pratiques de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et enfin 4) le rapport demandé par
Silvia Schenker (15.3614) sur les délais de recours dans le cadre du droit à la protection
de l'enfant et de l'adulte.
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, entré en vigueur en janvier
2013 a fait l'objet de plusieurs critiques, notamment canalisées par les postulats
mentionnés ci-dessus. Le rapport du Conseil fédéral se contente dans le présent
rapport de présenter quelques éléments de réponse aux interrogations des
parlementaires en ce qui concerne le nombre de dossiers et les coûts qui en découlent,
le droit de recours et l'implication des communes, la prise en considération des
proches, l'adaptation des délais de recours, le signalement de personnes en danger
ainsi que la dispense de certaines obligations pour les proches. Le rapport se conclut
sur une note positive, prenant en compte le fait que l'application d'une révision aussi
vaste ne va pas sans poser quelques difficultés dans les premiers temps. Le besoin de
légiférer au niveau fédéral reste donc minime. Cependant, l'intégration des proches
dans les procédures de l'APEA et la prise en compte de leurs rôles et besoins dans le
cadre de curatelle et de placement d'enfant ainsi que la procédure à suivre en cas de
signalement de personne en danger sont au programme pour les législateurs. 26

BERICHT
DATUM: 29.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Irrungen und Wirrungen begleiteten die Beratungen zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien in den Kreisen der potentiell begünstigten Verlage. Wenige Tage vor der
Kommissionssitzung Ende August 2020, an der eine knappe Kommissionsmehrheit dem
Nationalrat die Ausklammerung der Online-Medienförderung aus dem
Medienförderungspaket beantragte, hatte der Verleger von CH Media, Peter Wanner, in
einem Kommentar in der «Schweiz am Wochenende» Kritik an der im
Massnahmenpaket enthaltenen Online-Medienförderung verlauten lassen. Zum einen
hatte er sein Unverständnis darüber geäussert, dass unabhängige Lokalzeitungen mehr
Unterstützung zugesprochen bekämen als Lokalzeitungen, die grösseren Verlagen
angehörten, obwohl Letztere auch über eigene Redaktionen verfügten. Zum anderen
hatte er sich unzufrieden darüber gezeigt, dass lediglich digitale Bezahlmedien
gefördert würden, wobei etwa das zu CH Media gehörende Onlineportal Watson leer
ausgehe. Das Online-Magazin «Republik» wusste darauf zu berichten, dass sich zwei
Mitglieder des Präsidiums des Verbands Schweizer Medien (VSM) in einer E-Mail an die
Mitglieder der KVF-NR gewandt hätten, um klarzustellen, dass die Mehrheit des
Präsidiums hinter dem gesamten Medienpaket stehe. Kurz nach der
Kommissionssitzung wandte sich Wanner an die Nationalrätinnen und Nationalräte und
stellte klar, dass er mit seinem Beitrag nicht das Medienpaket habe gefährden wollen.
Unterdessen hatte die SP verlauten lassen, dass sie sich gegen die Vorlage stellen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.09.2020
MARLÈNE GERBER
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werde, sollte der Nationalrat die Förderung der Online-Medien aus dem
Massnahmenpaket ausklammern. Zusammen mit der SVP, die dem Paket als solches
ablehnend gegenübersteht, könnten die Sozialdemokraten das Paket kippen.
Der Präsident des Verlegerverbandes, Pietro Supino, machte Ende August an einer
Medienkonferenz der TX Group seinerseits deutlich, dass er sich an die Losung des VSM
zu halten habe, dass für ihn als Verwaltungsratspräsident der TX Group die
Onlinemedienförderung aber nur eine marginale Rolle spiele. Gegenüber der
«Republik» bestätigte er in der Folge, dass er die im Massnahmenpaket präsentierte
Digitalförderung noch nicht als zu Ende gedacht ansehe. An besagter Medienkonferenz
gab die TX Group ferner massgebliche Sparmassnahmen im Pressesektor bekannt, was
den auf den Printmedien lastenden Druck verdeutlichte, der sich durch die Corona-
Pandemie noch verstärkt hatte. VSM-Geschäftsführer Andreas Häuptli sprach in einem
Gastbeitrag in der NZZ wenige Tage vor der parlamentarischen Beratung im September
von einem «Kahlschlag, der nicht mehr aufzuforsten» sei, sollte die Presse nicht in
Kürze von der geplanten Erweiterung der indirekten Presseförderung profitieren
können. Lehnt der Nationalrat die Aufschnürung des Medienförderungspaketes ab,
gelangt dieses zuerst zur Beratung zurück an die Kommission, bevor sich der Rat auch
zu den unbestrittenen Punkten des Förderungsvorhabens äussern kann.
In letzter Minute lancierten zehn Medienorganisationen, darunter das Schweizer
Syndikat für Medienschaffende, impressum und syndicom, einen Appell zur
Unterstützung des integralen Medienpaketes. Auch Häuptli sprach sich in seinem
Gastbeitrag für die staatliche Förderung von Online-Medien aus und bekräftigte: «Die
Verleger stützen die klare Linie des Bundesrates.» 27

Radio und Fernsehen

Das Aus sowohl für Tele24 als auch für TV3 heizte die Diskussionen über die
Realisierbarkeit von Privatfernsehen in der Schweiz erneut an. Noch vor Schliessung
der beiden Sender war seitens der Privaten harsche Kritik an der Politik des Bundes
geübt worden. Roger Schawinski, Albert Stäheli (Tele Bärn) und Peter Wanner (Tele M1,
Tele Tell) hatten zum Frontalangriff gegen die Schweizer Medienordnung ausgeholt und
an einer Pressekonferenz die möglichst rasche Liberalisierung der Werberegelungen
sowie einen massiven Zugriff auf die Gebührengelder gefordert. Es herrsche eine krasse
Benachteiligung der privaten Anbieter gegenüber der SRG; die unfairen
Wettbewerbsbedingungen müssten mit der Zuleitung von mindestens 10% der
erhobenen Gebühren an die Privaten korrigiert werden. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.07.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Ende des Berichtsjahrs wurde das private Berner Lokalradio Capital FM, das bis dahin
der Berner Espace Media AG gehörte, von der Zürichsee Medien AG übernommen. Die
Genehmigung des Konzessionsübergangs stand noch aus. Radio 24 wurde nach acht
Monaten Ungewissheit von Peter Wanner (Mehrheitsbesitzer der AZ-Medien)
übernommen. Dieser hatte bereits im August die privaten Fernsehsender TeleZüri und
TeleBärn gekauft und damit die zweitgrösste TV-Sendegruppe in der Schweiz errichtet.
Weil Wanner jedoch bereits zwei Radiosender, Radio Argovia und Radio 32, besitzt und
der Besitz einer dritten Radiostation Verlegern gesetzlich untersagt ist, suchte er einen
Käufer für seine Mehrheitsbeteiligung an Radio 32. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.12.2011
DEBORA SCHERRER

Zwischen der Behandlung der Initiative im Parlament im September 2017 und der
Volksabstimmung im März 2018 riss die Berichterstattung und die Debatte über die
Initiative zur Abschaffung der Billag-Gebühren nicht mehr ab. Insbesondere nachdem
Medienministerin Doris Leuthard im Oktober 2017 die neue Radio- und Fernsehabgabe
von 365 Franken pro Jahr präsentiert hatte, gab es für die Medien kein Halten mehr.
Diskutiert wurden in der Folge alle möglichen Aspekte der Vorlage. Relativ schnell
beschrieben war der Inhalt der Initiative: Die Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen
soll abgeschafft werden und der Bund soll in Friedenszeiten keine Radio- und
Fernsehstationen betreiben oder subventionieren dürfen. Stattdessen soll er
entsprechende Konzessionen versteigern. Welche Auswirkungen eine solche Änderung
hätte, wer sie befürwortete oder bekämpfte und wer wie davon betroffen wäre, sorgte
in der Folge in Medien und Gesellschaft für viel Gesprächsstoff und wurde in über
7'000 Presseartikeln und 68'000 Tweets, Letztere gemäss (Fög) alleine zwischen
anfangs Januar und Mitte Februar 2018, diskutiert.

Zu Beginn des Abstimmungskampfes besonders interessant war die Frage nach den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Initianten und Befürwortern der Vorlage. Diese stellten gemäss Le Temps eine «alliance
de circonstance» zwischen verschiedenen Akteuren vor allem aus der Deutschschweiz
dar: neoliberale Rechte insbesondere aus der Zürcher SVP; junge Libertäre, die
dadurch ihre Vision einer ultraliberalen Welt verbreiten wollten, sowie private Verleger,
die sich Vorteile aus der Initiative erhofften. Die Hauptakteure der No-Billag-Komitees
kamen folglich mit Olivier Kessler, Co-Initiator der Initiative und einstigem Präsidenten
der Jungen SVP Schwyz, mit Thomas Juch, No-Billag-Co-Präsident und Vizepräsident
der Jungfreisinnigen, mit Andreas Kleeb, Kommunikationsstratege und ehemaligem
Parteipräsidenten der FDP Zug, und mit den Präsidenten der Unterstützerkomitees der
Romandie, dem Jungfreisinnigen Nicolas Jutzet, und des Tessins, dem SVP-
Gemeinderat von Lugano, Alain Bühler, aus dem Umfeld junger Libertärer. Deren
Bewegung erlangte in der Folge durch Zeitungsinterviews und Auftritte in
Diskussionsrunden einige mediale Aufmerksamkeit. 
Anfangs sprach sich neben den Initianten kaum jemand für die Initiative aus;
unterstützt wurde sie lediglich von der Zürcher SVP und vom Gewerbeverband, die
beide relativ früh die Ja-Parole beschlossen hatten. Auch die Aktion Medienfreiheit,
eine Gruppe privater Verleger präsidiert von Natalie Rickli (svp, ZH), sprach sich für die
Vorlage aus, da ihr die Aktivitäten der SRG zu weit gingen. Lange fragten sich die
Medien, was die SVP machen werde: Es seien bei ihr zwar schon immer Sympathien für
die Initiative zu spüren gewesen, aber die Partei sei diesbezüglich gespalten. Eine
Halbierung der Gebühr, wie es ihr Gegenvorschlag vorgesehen hatte, wäre von den
meisten Exponentinnen und Exponenten bevorzugt worden, war zu lesen. Ebendiese
Forderung anstelle der radikaleren Nullforderung hatte Nationalrätin Rickli den
Initianten bereits vor Lancierung des Volksbegehrens nahegelegt. Die Medien erklärten
die Zurückhaltung der SVP damit, dass es sich beim Thema der Initiative nicht um ein
Kernanliegen der SVP handle und die im Januar 2018 lancierte Begrenzungsinitiative
viele Ressourcen binde. Im Laufe der Kampagne sprachen sich jedoch immer mehr
Mitglieder der SVP für die Initiative aus, unter ihnen auch alt-Bundesrat Christoph
Blocher und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR). Kurz vor der
Abstimmung empfahl die SVP schliesslich mit 242 zu 17 Stimmen ein Ja zur Initiative.
Zudem fassten die EDU und die Unabhängigkeitspartei up! die Ja-Parole.
Da zu Beginn der Kampagne noch unklar war, ob sich die SVP oder der Gewerbeverband
finanziell beteiligen würden, setzten die Befürworter der Initiative auf Crowdfunding.
Dieses sorgte für Aufmerksamkeit, nachdem der Betreiber der Crowdfunding-Seite
erklärt hatte, die Sammelaktion für die Initiative zu stoppen und die bereits erhaltenen
Gelder zurückzubezahlen. Die No-Billag-Initiative sei schlecht für die Kohäsion der
Schweiz und als privates Unternehmen habe man das Recht, den Auftrag zu verweigern,
erklärte die Geschäftsleitung. Olivier Kessler wertete dies als Sabotage und Affront
gegen die Leute, die bereits insgesamt CHF 11‘500 für die Initiative gespendet hätten.
Knapp 24 Stunden später startete das Crowdfunding auf einer privaten Seite erneut
und erzielte nun – aufgrund von Solidaritätsbekundungen oder Gratiswerbung – mehr
Spendengelder als zuvor: In den ersten 48 Stunden erhielten die Befürworter Spenden
über CHF 22‘000, bis Ende Dezember 2017 nahmen sie insgesamt CHF 86‘000 mittels
Crowdfunding ein.

Das Lager der Initiativgegner war relativ breit aufgestellt. Von den Parteien gaben die
SP, die Grünen, die CVP, die BDP, die GLP, die EVP und die CSP die Nein-Parole heraus,
genauso wie zum Beispiel Operation Libero, die Schweizerische Bischofskonferenz, die
KdK und die Westschweizer Regierungskonferenz. Zögerlicher zeigten sich
Economiesuisse und FDP. Die Freisinnigen fassten zwar mit 204 zu 82 Stimmen klar die
Nein-Parole, machten aber an der Delegiertenversammlung ihrem Unmut gegenüber
der SRG Luft. FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) fasste die Position der Partei
entsprechend zusammen: «Es braucht Anpassungen, aber keine Revolution.» Auf
deutliche Ablehnung stiess die Initiative hingegen bei der CVP, von den Medien häufig
als «SRG-Partei» bezeichnet. Mit 50 zu 0 Stimmen beschloss der Parteivorstand die
Nein-Parole entsprechend deutlich; die CVP übernahm zudem die Leitung der
Kampagne. Trotz ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Volksbegehren geizten
zahlreiche Initiativgegner nicht mit Kritik an der SRG und betonten, dass sie für den
Gegenvorschlag gestimmt hätten, wenn dieser zustande gekommen wäre. 
In Übereinstimmung mit der breiten Gegnerschaft der Initiative entstanden zahlreiche
verschiedene Contra-Komitees. Dazu gehörten ein überparteiliches Komitee «Nein zu
No Billag», dem sich über 140 nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier
anschlossen, der Verein «Nein zum Sendeschluss», dem verschiedene
zivilgesellschaftliche Akteure, darunter der Schriftsteller Pedro Lenz, der Direktor der
Schweizer Journalistenschule und ehemalige SRF-Chefredaktor Diego Yanez sowie die
Co-Präsidentin von Operation Libero Laura Zimmermann, angehörten. Operation
Libero engagierte sich auch in einer eigenen Kampagne und erhoffte sich, mit
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Crowdfunding CHF 280‘000 zu erhalten, was dem Betrag entspricht, den die Bewegung
bereits für ihre Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative auf dieselbe Weise
erzielen konnte. Dieses Ziel erreichte Operation Libero im Dezember 2017 nach
lediglich einer Woche Sammelaktion: Nachdem eine Vorumfrage der Sonntagszeitung
einen deutlichen Vorsprung der Befürworter gezeigt hatte, schossen die Spenden durch
die Decke. Zudem setzten sich das Komitee «NEIN zu No-Billag», bestehend aus
engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft, das Schweizer Syndikat
Medienschaffender (SSM) mit der Kampagne «Made in Switzerland», Kulturschaffende
mit dem «Aufruf der Kulturschaffenden gegen No-Billag» und der «Verein für die
Rettung meiner Lieblingssendung», der eigens für diese Kampagne ins Leben gerufen
worden war, gegen die Initiative ein. Zudem entstanden verschiedene Regionalkomitees
in der Romandie, dem Tessin und im Bündnerland. 

Breit diskutiert wurden in den Medien auch die Argumente der Befürworter und
Gegner der Initiative. Die Initianten argumentierten, durch die Abschaffung der
sogenannten «Zwangsgebühren» könne die Bevormundung der Bürger durch den Staat
zumindest im Medienbereich gestoppt werden. Die Bürger sollten die Freiheit haben,
zu wählen, was sie sehen und bezahlen wollen, erklärte Nicolas Jutzet. Dies betreffe
insbesondere die jüngere Generation, die kaum noch lineares Fernsehen nutze:
Untersuchungen des Fög sowie von Mediapulse und Vimentis verdeutlichten, dass nur
noch 14 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Fernsehen als Hauptinformationsquelle nutzen,
die Marktanteile insbesondere von SRF 1 in dieser Altersgruppe deutlich niedriger liegen
als für ältere Gruppen und Junge unzufriedener sind mit der SRG als ältere Personen. 
Überdies würden die Gebühren einen fairen Wettbewerb und damit die Entstehung
eines «vielseitigen und qualitativ hochstehenden Fernsehmarktes in der Schweiz»
verhindern, argumentierte Mitinitiant Sebastian Frehner (svp, BS). Eines der
prominentesten Argumente der Befürworter bezog sich demnach auf die Rolle der SRG.
Die Befürworter der Initiative erachteten die No-Billag-Initiative als Möglichkeit, die
Übermachtstellung der SRG zu brechen und dadurch die privaten Medienunternehmen
zu stärken. Die SRG ruiniere mit ihren Gebührenmilliarden und einer aggressiven
Wettbewerbsstrategie die privaten Medienhäuser, da sie durch den Startvorteil der
Gebührenfinanzierung die Privaten am Werbemarkt unter Preisdruck setze und
einfacher in neue Geschäftsfelder vorstossen könne, wurde argumentiert. Mit dieser
Meinung standen die Initiativbefürworter nicht alleine da. Bis weit ins gegnerische Lager
pflichtete man den Initianten bei, dass die SRG die Presse und die privaten Sender
konkurriere, obwohl sie dies rechtlich nicht dürfe. Eine finanzielle Unterstützung der
SRG sei nötig, erklärten hingegen die übrigen Initiativgegner. Dass bei den Medien der
freie Markt, den die Initianten forderten, nicht spiele, könne man am Beispiel der
Zeitungen sehen, erklärte Martin Candinas (cvp, GR). Daher bedürfe es bei Produktion
und Verteilung von politischen und kulturellen Inhalten eines staatlichen Eingriffs, war
in Le Temps zu lesen. Ohne staatliche Unterstützung könnten die Kosten zur
Bereitstellung dieser Informationen nicht gedeckt werden. Da es sich für die grossen
Medienunternehmen nicht lohnen würde, sich an der Versteigerung der Konzessionen
zu beteiligen, käme eine Ersteigerung einzig für Milliardäre in Frage, betonte Roger
Nordmann (sp, VD) zudem. Folglich käme es bei Annahme der Initiative zu einer
sogenannten «Berlusconisierung» der Medienlandschaft: Einzelne finanzstarke
Personen oder Unternehmen würden zukünftig den Medienmarkt und damit die
Meinungsbildung dominieren. 
Welche direkten Folgen eine Annahme der Initiative für die SRG hätte, war sehr
umstritten und entwickelte sich immer mehr zur Glaubensfrage. Während
Medienministerin Leuthard sowie mehrere Exponenten der SRG betonten, dass eine
Annahme der Initiative das Ende der SRG bedeuten würde, bezweifelten dies die
Initianten. Leuthard erklärte, dass die Initiative so klar formuliert sei, dass der
Bundesrat sie per Verordnung umsetzen würde – das entsprechende Gesetz könne
wohl kaum rechtzeitig erarbeitet werden. Man würde daher die Gebühren innerhalb
eines Jahres zurückfahren. Auch SRG-Präsident Jean-Michel Cina, SRG-
Generaldirektor Gilles Marchand sowie SRF-Direktor Ruedi Matter betonten, dass es bei
einer Annahme zu einem Lichterlöschen bei der SRG und zu einer sukzessiven
Entlassung der 6'000 Mitarbeitenden kommen würde. Insbesondere da bei Annahme
der Initiative ein Grossteil der Bürger sofort aufhören würde, Gebühren zu bezahlen,
wodurch die SRG in kürzester Zeit Liquidationsprobleme bekäme. Danach gäbe es in
der Schweiz nur noch hoch kommerzielles Fernsehen mit viel Werbung. Dieser
Darstellung widersprachen die Initianten: Sendungen mit hohen Einschaltquoten
liessen sich über den Werbemarkt weiterhin finanzieren, betonte zum Beispiel Andreas
Kleeb. Die SRG würde durch die Initiative zu einem gewöhnlichen Medienunternehmen,
das sich am Markt bewähren müsste, erklärte auch Christoph J. Walther, Fachjournalist
für Medien. Die Weltwoche rechnete aus, dass die SRG CHF 310 Mio. einnehmen
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könnte, wenn nur ein Viertel aller heutigen SRG-Nutzerinnen und -Nutzer die SRG-
Programme zukünftig abonnieren würde. Da man bezüglich Werbung freier wäre,
könnte man den Zuschauerrückgang durch längere Werbefenster sowie Werbung in
Internet und Radio kompensieren. Auch der emeritierte Rechtsprofessor Rainer J.
Schweizer hielt die Darstellung eines abrupten Endes der SRG für übertrieben. Er
erklärte, die SRG würde vorläufig ihren Programmauftrag behalten und könnte weiter
existieren, bis das Parlament das RTVG angepasst habe, weil dieses eine stärkere
rechtliche Wirkung habe als die Ausführungsbestimmungen der Initiative. Um die
Diskussionen zur Zukunft der SRG bei Annahme der Initiative auf eine solidere Basis zu
stellen, hatte die KVF-NR bereits im April 2017 einen Bericht des BAKOM zu zwei
Budgetvarianten der SRG gefordert, der im Juni 2017 erschien. 
Nicht nur die SRG, auch die 21 respektive 13 regionalen Radio- und Fernsehstationen
würde eine Annahme der Initiative vor grosse Probleme stellen, gaben Letztere zu
bedenken. Diese erhalten ebenfalls CHF 68 Mio., zukünftig sogar CHF 81 Mio., aus dem
Gebührentopf und sind zu etwa 50 Prozent gebührenfinanziert. Ohne diese
Unterstützung könnten sie somit kaum überleben. Silvio Lebrument, Geschäftsführer
der Somedia, erklärte, auch für den Radio- und Fernsehsender Südostschweiz würde
eine Annahme der Initiative das Aus bedeuten. Folglich kritisierte auch der Verband der
Schweizer Regionalfernseher Telesuisse die Initiative stark. 
Eine Annahme der Initiative hätte schliesslich gemäss den Initiativgegnern auch
negative Konsequenzen für die (Sprach-)Minderheiten. So erklärte Medienministerin
Leuthard im Dezember, dass die Initiative diese deutlich stärker treffen würde als die
Deutschschweiz. Heute fände eine Quersubventionierung der französisch- und
italienischsprachigen Sender durch die Deutschschweizer Gebührenzahlenden statt:
RSI zum Beispiel erhält 20.5 Prozent der Gebühreneinnahmen für 8.1 Prozent der
Einwohnerinnen und Einwohner. Ohne diese Umverteilung könnten Radio- und
Fernsehsender in anderen Sprachregionen kaum produziert werden, da die Märkte zu
klein seien, erklärte Pascal Crittin, Direktor von RTS. Ausschliesslich werbefinanziert
liesse sich hochwertiges Fernsehen nicht produzieren, bei einem Ja müsse RTS daher
schliessen. Entsprechend kritisch zeigten sich die Medien und Akteure in der Romandie
bezüglich der Initiative. Relativ lange war die Diskussion zur Initiative in den
Westschweizer Medien deutlich weniger virulent als in der Deutschschweiz, die
Initiative galt als chancenlos. Zudem sei das Westschweizer Fernsehen gemäss Peter
Rothenbühler, langjährigem Chefredaktor von Le Matin, dank verschiedener
hervorragender Informationssendungen in der Bevölkerung fest verankert. Aufgrund
ausgewogener Informationsveranstaltungen und kontroverser Diskussionen sei auch der
Vorwurf, die Sender seien politisiert, nie aufgekommen. Diese positive Einstellung zur
SRG zeigte sich auch in der von Année Politique Suisse untersuchten Inseratekampagne:
Im Vergleich zu früheren Vorlagen wurden in den französischsprachigen oder
zweisprachigen Kantonen überdurchschnittlich viele Contra-Inserate publiziert, jedoch
beinahe keine Pro-Inserate. 
Speziell war die Lage für den Kanton Tessin, wo RSI mit 1100 Stellen, 500 Stellen bei
Zulieferern und einer Wertschöpfung von CHF 213 Mio. gemäss einer Studie des
Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel einer der grössten Arbeitgeber des Kantons
ist. RSI-Direktor Maurizio Canetta betonte entsprechend die Gefahr der Vorlage für den
Südkanton. Da das Tessin aktuell dreimal mehr Geld aus dem Gebührentopf erhalte, als
es einzahle, würden bei Annahme der Initiative nur noch kommerzielle Gewinne zählen,
die Regionalität ginge verloren. Mittelfristig müsse RSI schliessen, dann könnten nur
noch italienische Sender empfangen werden. Trotz oder gerade wegen der starken Lage
von RSI entwickelte sich im Tessin eine überaus starke Befürworterkampagne zur
Initiative. Mit fast 60 Inseraten im untersuchten Zeitraum und den untersuchten
Zeitungen – von denen jedoch mehr als die Hälfte in der Lega-nahen Zeitung «Il Mattino
della Domenica» erschienen waren – legten sich die Befürworter mächtig ins Zeug, wie
die Auswertung von Année Politique Suisse zeigte. Hauptsächlich kritisierten sie darin
die Grösse der SRG und die staatliche Kontrolle des Fernsehens.  
Ebenfalls besonders stark betroffen war der Kanton Graubünden als einziger
dreisprachiger Kanton. Martin Candinas erklärte, die Vorlage sei ein Frontalangriff auf
das rätoromanische Radio- und Fernsehangebot und ein Kahlschlag für den
Medienplatz Schweiz. Der Kanton Graubünden würde bei einer Annahme der Initiative
aus den Medien verschwinden, berichtet werden würde nur noch über
Naturkatastrophen, ergänzte Nationalrätin Silva Semadeni (sp, GR). Die Initiative müsse
klar abgelehnt werden, damit ein deutliches Signal für eine starke SRG gesendet werden
könne, die in der Lage wäre, Minderheitensprachen, Berggebiete und periphere
Regionen zu berücksichtigen. Im Laufe der Kampagne wurden die Initiativgegner immer
deutlicher, Ständerat Stefan Engler (cvp, GR) etwa sprach vom Verlust eines Stückes
Identität der Rätoromanen und von «einer Katastrophe für den Kanton Graubünden».
Entsprechend aktiv zeigten sich die Bündner Initiativgegner auch in der
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Kampagnenphase – in keinem anderen Kanton zählte Année Politique Suisse mehr
Contra-Inserate. 
Das Argument der Sprachminderheiten war jedoch auch in der Deutschschweiz
relevant. Hier sahen die Initiativgegner nicht nur die Schweizer Medienlandschaft,
sondern mit ihr gar die nationale Kohäsion gefährdet. Diese beruhe nämlich gemäss
NZZ unter anderem auf der Bereitschaft, die kleineren Sprachregionen mit Nachrichten
und Unterhaltung zu bedienen und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Durch die Initiative
würde «einer der letzten Stützpfeiler unseres gemeinsamen Schweizer Dachs» verloren
gehen, erklärte Nationalrat Christoph Eymann (lpd, BS). 
Gegen eine solche «Überhöhung» der SRG wehrten sich wiederum die Befürworter der
No-Billag-Initiative: Die Initiativgegner würden die SRG zur Rettung der vierten Gewalt
und die No-Billag-Abstimmung zur Schicksalsfrage für die Schweiz hochstilisieren,
kritisierte Nationalrat Lukas Reimann. Dabei hätten Umfragen gezeigt, dass selbst von
den Initiativgegnern eine Mehrheit nicht glaube, dass die SRG mit Annahme der
Initiative untergehen würde. Schliesslich bestritten die Befürworter der Initiative nicht
nur die Darstellung der Medienministerin und der SRG-Verantwortlichen, wonach die
SRG bei Annahme der Initiative nicht überleben könne, sie kritisierten insbesondere
auch deren Weigerung, einen Plan B vorzulegen. Die SRG-Führung habe die Pflicht, den
Fortbestand des Unternehmens sowie die Fortbeschäftigung der Mitarbeitenden unter
allen Umständen zu sichern, erklärte unter anderem Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH).
Dies veranlasste Andreas Kleeb, aber auch den Verleger der AZ Medien, Peter Wanner,
zu Spekulationen, wonach die SRG über einen Plan B verfüge, diesen aber aus
taktischen Gründen nicht kommuniziere. 

Die Kampagnen zur No-Billag-Initiative konzentrierten sich stark auf
Onlinekommentare und soziale Medien. Die Twitter-Aktivitäten zu No-Billag starteten
anfangs Oktober und stiegen bis Ende Februar stetig an. Das Fög zählte von Januar bis
Mitte Februar 2018 insgesamt 68'000 Tweets. Die Untersuchung des Fög bestätigte
auch die oftmals geäusserte Vermutung, dass es bei den Twitter-Aktivitäten zu einer
Bildung von Informations-Filterblasen komme: Grösstenteils bekamen die Nutzer nur
Inhalte zu Gesicht, die mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmten. Ausserordentlich
stark tobte der Abstimmungskampf auch in den Medien. Das Fög bezeichnete die No-
Billag-Initiative als «Sonderfall», da die Initiative über die ganze Kampagnendauer
überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit in den Medien erzielt hatte. Das Fög zählte in
den 14 Wochen vor der Abstimmung in den untersuchten Zeitungen 1049 inhaltliche
Artikel zur Vorlage – insgesamt war die Rede von über 7000 Artikeln –, deutlich mehr als
bei anderen vielbeachteten Vorlagen wie der Unternehmenssteuerreform III, der
Durchsetzungsinitiative, der Masseneinwanderungsinitiative oder gar beim RTVG. Die
Tonalität bezüglich der Initiative war in beinahe allen untersuchten Medien negativ,
einzig die Weltwoche berichtete mehrheitlich positiv darüber. Vergleichsweise gut
schnitt die Initiative auch bei der Aargauer Zeitung, 20 Minuten, der BaZ und der
Sonntagszeitung ab. Überdurchschnittlich viel Resonanz erhielten gemäss dem Fög die
Pro-Akteure jedoch neben der Weltwoche auch in den untersuchten Programmen der
SRG. Während die Kampagne somit im inhaltlichen Teil der Zeitungen
überdurchschnittlich stark vertreten war, zeigte sich in den Inseratespalten kein
auffälliges Bild: Die Komitees schalteten im Vergleich mit Abstimmungen der
vergangenen vier Jahre nur durchschnittlich viele Zeitungsinserate. 

Am häufigsten porträtiert wurde die Position von Vertretern der Zivilgesellschaft, wie
die Studie des Fög zeigte. Diese gehörten gemäss Fög überdies zu den grössten
Kritikern der Initiative. So meldeten sich im Laufe der Kampagne zahlreiche
zivilgesellschaftliche Organisationen zu Wort; Diego Yanez, Vorstandsmitglied des
Komitees «Nein zum Sendeschluss», sprach von einem «Ruck, der durch die
Zivilgesellschaft» ging. Bekämpft wurde die Vorlage von vielen Seiten: Der
Gehörlosenbund zum Beispiel sprach sich gegen die Initiative aus, da man auf
Sendungen mit Untertiteln oder in Gebärdensprache angewiesen sei. Bereits das
heutige Angebot sei ungenügend, eine Annahme der Initiative würde aber die Situation
noch verschlechtern, erklärte Corinne Parrat, die gehörlose Miss-Handicap 2009. Auch
die Sportfans und -organisatoren meldeten sich zu Wort. Sie sorgten sich, dass nach
Annahme der Initiative kaum noch Sportübertragungen im Free TV zu sehen sein
würden. Seit Beginn der Erhebung 2013 waren die zehn meistgeschauten Sendungen im
SRF Sportübertragungen, von den Top 100 beinhaltete fast jede zweite Sendung Sport.
Insbesondere Anhänger von Nischensportarten waren besorgt: Private würden wohl
kaum Berichte zu über 100 verschiedenen Sportarten ausstrahlen, wie es die SRG tue,
war zu vernehmen. Auch Swiss Olympic beteiligte sich an der Diskussion: Die SRG sei
einer «der wichtigsten Sportförderer der Schweiz», sowohl für Elite- als auch für
Breitensport. Ein Ja wäre daher das Ende von mehr als nur der SRG. 
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Auch von kultureller Seite wurde Kritik an der Initiative laut. Die Interessengemeinschaft
Volkskultur, der 33 Verbände und 400‘000 Aktivmitglieder angehören, fasste
einstimmig die Nein-Parole. Präsident Albert Vitali (fdp, LU) erklärte, bei Annahme der
Initiative sei zum Beispiel die Übertragung von Schwing- und Jodelfesten in Gefahr, weil
Private die Kosten der Übertragung nicht stemmen könnten. Die Nein-Parole erliessen
auch der Blasmusikerverband sowie der Eidgenössische Jodelverband. «Für die
Freunde der Volkskultur ist die Initiative ein Affront», betonte die Präsidentin des
Jodelverbands Kathrin Niederberger. Für Brauchtumsfeste sei die SRG ein
unverzichtbarer Partner. 
Anders sah es hingegen lange Zeit bei der Schweizer Musikbranche aus. Noch im
November 2017 kritisierte die Sonntagszeitung, dass sich diese nicht zur Vorlage
äusserte, obwohl die SRG die Karrieren der Schweizer Musiker entscheidend gefördert
habe. So würden jährlich CHF 300 Mio. von der SRG zu den Künstlern fliessen, was für
einige mehr als 40 Prozent des Einkommens ausmache. Da Privatradios einen deutlich
niedrigeren Anteil an Schweizer Musik spielten als die SRG-Kanäle, seien die Musiker auf
Letztere angewiesen. Ähnlich sehe es bei der Filmbranche aus, betonten die Medien.
Die SRG habe in den letzten 30 Jahren CHF 300 Mio. in die Filmförderung investiert
und unterstütze zudem jährlich Schweizer Filme mit CHF 30 Mio. bis 40 Mio. Dieser
Aufruf zeigte Ende 2017 Wirkung, als unter dem Motto «Nein zum Blackout – Nein zu No
Billag» Werbespots mit zahlreichen verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspieler
ausgestrahlt wurden. Finanziert wurden diese vom Dachverband der Schweizer Film-
und Audiovisionsbranche Cinésuisse, der darauf hinweisen wollte, dass zahlreiche
Filme wie «Die Schweizermacher» oder «Heidi» ohne die enge Partnerschaft mit der
SRG nicht hätten realisiert werden können. 
Diese Solidaritätsbekundungen lösten jedoch nicht nur Begeisterung aus. Die
Weltwoche sah sich in ihrer Kritik bestätigt: Durch die Initiative würden die
Verflechtungen der SRG sichtbar; diese mache sich die Abhängigkeiten zahlreicher
Akteure für ihre Zwecke zu Nutze. Dabei kritisierte die Weltwoche insbesondere die
Printmedien, welche die SRG über die Jahre abhängig gemacht habe. Zum Beispiel
zahle sie jährlich mehrere Millionen Schweizerfranken an die Somedia, die NZZ-Gruppe
sowie die AZ-Medien und insgesamt flössen jährlich CHF 67.5 Mio. an private Radio-
und Fernsehstationen. Das erkläre auch, warum von dieser Seite nur leichte Kritik an
der SRG geäussert würde. Diejenigen, die auf diese Weise von der SRG profitierten,
hätten sich nun auch gegen die Initiative ausgesprochen, erklärte die Weltwoche.
Allgemein blieb die Haltung der Zeitungen zur Initiative jedoch unklar. Der
Verlegerverband (VSM) mochte anfangs keine klare Ja- oder Nein-Parole fassen,
empfahl schliesslich aber trotz bestehender Differenzen die Ablehnung der Initiative.
Zwar sei man für die Gebührenfinanzierung, mache aber die Stärke des Engagements
von den Zugeständnissen der SRG abhängig, erklärte Geschäftsführer Andreas Häuptli.
Die SRG solle demnach langfristig ohne Werbung und Sponsoring auskommen und die
Kommerzialisierung des Angebots reduzieren, wurde gefordert. Auch der
Westschweizer Verband Médias Suisses sprach sich gegen die Initiative aus, wollte aber
die Contra-Kampagne nur unterstützen, wenn die SRG auf zielgerichtete Werbung
verzichte und aus der Admeira austrete. 

Unter besonderer Beobachtung standen auch während der Kampagnenphase die SRG
und ihre Mitarbeitenden: Vielfach wurde befürchtet, dass sie aufgrund der für sie
weitreichenden Konsequenzen der Initiative nicht würden neutral bleiben können.
Mitte Oktober definierte die SRG interne Leitlinien, die es ihren Mitarbeitenden
erlaubten, ihre Position über soziale Netzwerke zu vertreten und das Programmangebot
und die Werte der SRG proaktiv zu betonen. Die Mitarbeitenden durften hingegen keine
direkten Abstimmungsempfehlungen abgeben. In ihren Sendungen nahm die SRG
gemäss Fög eine klar kritische Haltung zu der Initiative ein, die negative Tonalität von
SRF und RTS entsprachen jedoch der durchschnittlichen Haltung der Medien, erklärte
das Fög weiter. Überdurchschnittlich grosse Resonanz erhielten jedoch die Statements
der Befürworter bei der SRG. Diese zeigten sich jedoch mit dem Verhalten der SRG und
ihrer Mitarbeitenden im Rahmen des Abstimmungskampfes nicht zufrieden und
kritisierten deren «breit angelegte Informationskampagne», wie es der Bote der
Urschweiz formulierte. Insbesondere Sendungen zur Initiative selbst, vor allem die
Arena respektive ihr Moderator Jonas Projer wurden kritisiert. Olivier Kessler
beschuldigte Projer als SRG-Angestellten und «Zwangsgebühren-Profiteur» zu wenig
unabhängig zu sein, um die Sendung zur No-Billag-Initiative fair zu leiten. Er habe die
Sendung einseitig moderiert und die Initiativbefürworter deutlich häufiger
unterbrochen als die Gegner, ergänzte Kessler auf seinem Blog. Auf diese
Anschuldigungen entgegnete Projer, dass die wichtigsten Themen beider Seiten
angesprochen worden seien und die Redezeit ausgeglichen gewesen sei – man habe
dies absichtlich gemessen. Unterstützung erhielt Projer im Nachhinein von SRG-
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Ombudsmann Roger Blum, der die Sendung aufgrund zahlreicher Beschwerden
überprüfte. Demnach habe Projer Kessler deutlich weniger kritische und mehr
unkritische Fragen gestellt als Bundesrätin Leuthard, habe diese aber nie, Kessler sowie
Joachim Eder als Vertreter der Initiativgegner aber gleich häufig unterbrochen.
Insgesamt seien die Befürworter zwar deutlich häufiger unterbrochen worden, eine
«förmliche Diskriminierung» habe der Ombudsmann aber nicht festgestellt. Das hatten
einige Zuschauer freilich anders wahrgenommen, in den sozialen Medien gingen die
Wogen hoch. In einer Twitter-Nachricht wurden Projer und seine Kinder gar mit dem
Tod bedroht, worauf dieser Strafanzeige einreichte. 
Die SRG wurde jedoch nicht nur wegen dem Inhalt ihrer Sendungen, sondern auch
wegen deren Kampagnenfinanzierung kritisiert. Die Initiativbefürworter befürchteten,
die SRG setze Gebührengelder für den Abstimmungskampf ein, was zum Beispiel Stefan
Ammann, Präsident der Jungfreisinnigen, als Beeinflussung wertete. Entsprechende
Anfragen von Sylvia Flückiger-Bäni (A. 17.5446) und Lukas Reimann (A. 17.5455) im
Parlament ergaben, dass die SRG zwar nicht über ein Budget für die
Abstimmungsdebatte verfügte, wohl aber Geld für Medienanfragen aus dem
Budgetposten «Public Affairs» bereitgestellt hatte. Dieser betrug fürs Jahr 2016 CHF
400‘000. Der Bundesrat erklärte diesbezüglich, die Trägerschaft der SRG habe das
Recht und die Pflicht, Diskussionen über den Service public zu führen, jedoch müssten
die Auftritte sachlich und transparent sein. Gemäss den Initiativ-Befürwortern war
hingegen auch das äusserst heikel, da dadurch Arbeitszeit von Personen mit
gebührenfinanzierten Löhnen in Anspruch genommen werde. Ferner brauche die SRG
keine Plakate mehr zu finanzieren, weil sie stattdessen auf bereits bekannte Gesichter
setzen könne. 30

Presse

Zu Beginn des Jahres erschien in der Zentralschweiz erstmals das Fusionsprodukt von
"Luzerner Neuste Nachrichten" (LNN) und "Luzerner Zeitung" (LZ), die "Neue Luzerner
Zeitung" (NLZ) mit fünf Regionalausgaben für die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden,
Nidwalden und Zug. Noch im Januar kam ausserdem die als Alternative zur NLZ
konzipierte Tageszeitung "Luzern heute", auf den Markt, die vor allem die Agglomeration
Luzern abdecken will und dreimal wöchentlich erscheint. Auch im Kanton Zug wurde ein
Konkurrenzblatt zur NLZ aus der Taufe gehoben: im August debutierte die "Zuger
Presse", die sich auf das Geschehen in der Region Zug beschränkt und ebenfalls
dreimal wöchentlich erscheint.

Im Aargau kam es ebenfalls zu einer Konzentration in der Presselandschaft. Die beiden
grössten aargauischen Tageszeitungen "Aargauer Tagblatt" und "Badener Tagblatt"
fusionierten zur "Aargauer Zeitung", die mit einer Startauflage von 120 000 Exemplaren
im November als sechstgrösste Schweizer Tageszeitung erstmals erschien. Am neuen
Unternehmen sind die Aargauer Tagblatt AG und die Badener Tagblatt Holding AG zu je
50% beteiligt. Anders als letztes Jahr in der Innerschweiz fielen die Reaktionen zur
Zeitungsfusion im Aargau moderat aus, da beide Tageszeitungen eine ähnliche,
bürgerlich-konservative Linie verfolgten. Opposition gegen die Fusion regte sich jedoch
anfänglich von Teilen der Aktionäre des "Aargauer Tagblatts" um die beiden SVP-
Parlamentarier Maximilian Reimann und Christian Speck, die eine Vormachtstellung der
Badener Tagblatt Holding und insbesondere von deren Besitzer Peter Wanner
befürchteten.

Die Aargauer Zeitungsfusion hatte auch Konsequenzen für die seit Anfang 1994
bestehende "Mittelland-Zeitung", der das "Aargauer Tagblatt", das "Oltner Tagblatt" und
das "Zofinger Tagblatt" angehörten. Der Verleger der neuen "Aargauer Zeitung" kündigte
die Kooperation des "Aargauer Tagblatt", das bis dahin den gemeinsamen Mantelteil der
"Mittelland-Zeitung" geliefert hatte. Nachdem die beiden verbliebenen Partner mit
rechtlichen Schritten wegen Vertragbruchs drohten, zog die Aargauer Zeitung AG die
Kündigung zwar zurück. Die in Zugzwang geratenen "Oltner Tagblatt" und "Zofinger
Tagblatt" fanden aber mit der "Solothurner Zeitung" eine neue Partnerin und schlossen
sich zu dritt zur "Neue Mittelland-Zeitung" zusammen. Damit entstand im Kanton
Aargau wieder eine zweite grössere Tageszeitung, dem Kanton Solothurn ging jedoch
seine zweite Pressestimme verloren. Neu liefert die "Solothurner Zeitung" den
überregionalen Mantelteil. Die vorerst auf fünf Jahre befristete, am 4. November
begonnene Kooperation soll den drei Zeitungen - Gesamtauflage 85 000 Exemplare -
den Zugang zum nationalen Inseratemarkt sichern. Die drei Verlage sind bereits
gemeinsam am Solothurner Lokalsender "Radio 32" beteiligt.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1996
EVA MÜLLER
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Zu einem Zweititelsystem unter einem Verlagsdach ab 1. November entschieden sich
das "Bündner Tagblatt" und die "Bündner Zeitung". Die Gasser Media AG, Herausgeberin
der "Bündner Zeitung", übernahm die operative Führung beider Tageszeitungen, die
neu einen gemeinsamen Inserateteil, aber weiterhin getrennte Redaktionen haben
werden. Ab 1997 werden sich die beiden Blätter inhaltlich stärker unterscheiden:
Während die "BZ" einen liberalen Kurs fährt und sich der vertieften Information
verschreibt, wird das "Bündner Tagblatt" einen pointiert konservativen Kurs fahren und
sich auf die kurze, schnelle Information konzentrieren. Das im 144. Jahrgang
erscheinende "Bündner Tagblatt" war vor zehn Jahren vom Zürcher SVP-Nationalrat
Christoph Blocher übernommen und von ihm seither jährlich mit Millionenbeträgen
über Wasser gehalten worden. Nun leitete Blocher seinen Rückzug aus dem
Graubündner Zeitungsmarkt ein. Kritische Stimmen gaben dem Bündnerischen
"wirtschaftlichen Zeitungsmonopol mit Pressevielfalt" keine längerfristigen
Überlebenschancen.

Dem jahrelangen Feilschen um eine romanische Tageszeitung in Graubünden setzte die
Gasser Media AG Anfang November überraschend ein Ende und kündigte die Lancierung
von "La Quotidiana", der ersten romanischen Tageszeitung, auf Januar 1997 an. Im
Gegensatz zu früheren Projekten wird die Tageszeitung nicht in Zusammenarbeit mit
den romanischen Sprachorganisationen, sondern im Alleingang herausgegeben. Das
Zweititelsystem von "BZ" und "BT" mutiert damit zum Dreititelsystem. Der Lia
Rumantscha und der Pro Svizra Rumantscha warf der Gasser-Verlag vor, dass sie eine
"rätoromanische Staatszeitung" produzieren und diese zu einem Mittel der
Sprachenpolitik ausbauen wollten. Die Sprachorganisationen begrüssten die neue
Tageszeitung grundsätzlich. Mit der Realisierung von "La Quotidiana" verbunden ist ein
Kahlschlag in der romanischen Presselandschaft: Die "Gasetta Romontscha" aus
Disentis, bereits seit längerer Zeit in der Hand der Gasser AG, wird ebenso in der neuen
Tageszeitung aufgehen wie die kleineren romanischen Blätter "Casa Paterna/La Punt"
und "Fegl ufficial da Surselva". Auch das bisher zweimal wöchentlich erscheinende
Engadiner Lokalblatt "Fögl Ladin" wird in die "Quotidiana" integriert werden. Die
Engadin Press AG verkaufte der Gasser AG ihre Verlagsrechte, da sie neben der neuen
Konkurrenz keine Überlebenschancen mehr sah. "La Quotidiana", deren Auflage 10 000
Exemplare beträgt, soll unabhängig und politisch neutral sein und will grundsätzlich
jedem Idiom Platz einräumen.

Auch bei den beiden Neuenburger Tageszeitungen "L'Express" und "L'Impartial" kam es
ab November zu einer Konzentration der Kräfte. Die beiden Zeitungen beschlossen eine
enge Zusammenarbeit in Redaktion und Druck, neu werden lediglich noch die Regional-
und Lokalredaktionen selbständig bleiben. Den beiden Blättern wurde seit Jahren die
baldige Fusion prognostiziert. Die Option einer Fusion der beiden defizitären welschen
Blätter "Le Nouveau Quotidien" und "Journal de Genève" prüften auch die beiden
Verlagshäuser Edipresse und Journal de Genève. Das vom Journal de Genève initierte
Projekt scheiterte jedoch nicht zuletzt am Streit um die Meinungsführerschaft.

Die katholische Kirche entzog dem links-katholischen Genfer "Le Courrier" ihre
finanzielle Unterstützung von bisher jährlich 250 000 Fr., weil dieser sich weigerte,
seinen gemäss der Kirche zu wenig linientreuen Chefredaktor zu entlassen.
Unterstützung erhielt die kleinste Genfer Tageszeitung daraufhin von neuen
Abonnenten aus linken Kreisen sowie von Edipresse, die ihr 150 000 Fr. schenkte.

Die einzige noch verbliebene linksgrüne Tageszeitung in der Ostschweiz, die im 92.
Jahrgang stehende "Ostschweizer Arbeiterzeitung", musste ihren Betrieb einstellen.
Damit verschwand das fünftletzte Organ der einst 19 Titel zählenden
sozialdemokratischen Presse in der Schweiz. Dem AZ-Ring gehören nun noch die
Berner "Tagwacht", die Zürcher "DAZ", die "Winterthurer AZ" und die "Schaffhauser AZ"
an; neu dazu kam "Luzern heute".

Das älteste Presseerzeugnis der italienischen Schweiz, die "Gazzetta Ticinese", musste
sein Erscheinen ebenfalls einstellen.

Im Kanton Genf lehnten die Stimmberechtigten eine Volksinitiative für die
Pressevielfalt, die nach dem Untergang der "La Suisse" eingereicht worden war,
deutlich ab. Der Initiativtext hatte verlangt, dass der Staat Massnahmen zur Förderung
von Medien und zur Verhinderung von Medienmonopolen ergreife. 31
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Der Aargauer Verleger Peter Wanner (AZ Medien AG) kaufte den Solothurner Verlag
Vogt-Schild, der die „Solothurner Zeitung“ herausgibt. Die AZ Medien AG hielt schon
zuvor einen 35%-Anteil an Vogt-Schild und die „Solothurner Zeitung“ war am Verbund
„Mittelland Zeitung“ beteiligt, für den die „Aargauer Zeitung“ den Mantelteil liefert.
Verleger Wanner gab bekannt, vor allem Synergien im Bereich der Informatik und im
Werbemarkt nutzen zu wollen. Zur „Solothurner Zeitung“ gehören die Kopfblätter
„Grenchner Tagblatt“, „Langenthaler Tagblatt“ und „Berner Rundschau“. Die zu Tamedia
gehörende Konkurrentin der „Solothurner Zeitung“, das „Solothurner Tagblatt“, wurde
im Berichtsjahr eingestellt. Diese Regionalausgabe der BZ war vor acht Jahren
gegründet worden und hatte Verluste in der Höhe von 35 Mio Fr. angehäuft. 32
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Im Januar ging das neue Internetportal Watson online. Chefredaktor Hansi Voigt
umschrieb das Konzept mit den Worten "zwischen Information und Zeitvertreib", wobei
stark auf multimediale Inhalte gesetzt werden soll. Voigt, ehemaliger Chefredaktor von
"20 Minuten Online", kann auf ein 55-köpfiges Team sowie die Zusammenarbeit mit
"Spiegel Online" zählen. Finanziert wird das Projekt zu grossen Teilen von Peter Wanner
und seinen "AZ Medien". 33
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Mit der Lancierung einer neu-alten Tageszeitung kämpften die AZ Medien gegen den
Titelschwund in der Pressebranche an: Das Badener Tagblatt, welches vor 18 Jahren
aufgrund seiner Fusion mit dem "Aargauer Tagblatt" zur "Aargauer Zeitung" von der
Bildfläche verschwunden war, soll insbesondere Leser aus dem Ostaargau sowie
Neuzuzüger ansprechen, die sich oft nicht so richtig mit dem Kanton Aargau
identifizieren könnten, da sie stark regional verwurzelt seien. Dies gab Peter Wanner als
Verleger der AZ Medien bekannt. 34
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„Schweizer Mediengeschichte“ schrieben gemäss Aussage von Etienne Jornod,
Verwaltungsratspräsident der NZZ-Mediengruppe, Letztere und die AZ Medien im
Dezember 2017. Die beiden Verlagshäuser gaben bekannt, als gleichberechtigte Partner
ein Joint Venture zu gründen: ein gemeinsames Unternehmen mit starker regionaler
Verankerung, 20 Zeitungstiteln, Onlineportalen sowie Radio- und Fernsehstationen.
Ausgenommen blieben die NZZ, die NZZ am Sonntag und Watson sowie alle
konzessionierten Radio- und Fernsehsender. Letztere kämen erst hinzu, wenn die
sogenannte 2-plus-2-Regel, wonach jedes Unternehmen höchstens über je zwei Radio-
und Fernsehkonzessionen verfügen dürfe, gefallen sei. Das Joint Venture wird einen
Jahresumsatz von CHF 500 Mio. erzielen sowie 2'000 Mitarbeitende beschäftigen und
damit zum viertgrössten Medienunternehmen der Schweiz werden. Der
Zusammenschluss ist vorerst vertraglich auf zehn Jahre begrenzt, dann haben die AZ
Medien die Möglichkeit, ihre Beteiligung auf 100 Prozent aufzustocken. Die NZZ-
Mediengruppe hat bereits vorher die Möglichkeit, ihre Anteile zu verkaufen. Dass zudem
Peter Wanner, bisheriger Verleger der AZ Medien, Verwaltungsratspräsident und Axel
Wüstmann – ebenfalls von den AZ Medien – CEO werden würden, Jörg Schnyder und
Jürg Weber von der NZZ-Mediengruppe jedoch nur deren Stellvertreter, erachtete die
Weltwoche als deutliches Zeichen dafür, dass die AZ Medien den Lead übernehmen
würden und Wanner entsprechend die NZZ „auskaufe“. Mit Pascal Hollenstein wird
jedoch die NZZ den künftigen publizistischen Leiter stellen können. 
Als wichtige Voraussetzung des Zusammenschlusses betonten Peter Wanner und
Etienne Jornod ihr gemeinsames „Bekenntnis zu unabhängigem, vorurteilslosem
Qualitätsjournalismus“. Keine Veränderung werde es bei den Produkten geben,
erklärten beide weiter. Diese blieben bestehen und es komme auch nicht zu
Entlassungen. Das Joint Venture würde es aber erlauben, die Kräfte im Regionalgeschäft
zu bündeln; gemeinsam habe man die notwendige kritische Masse und könne daher die
digitale Transformation meistern, erklärte Jornod. „Gemeinsam sind wir stärker“,
betonte auch Wanner. Mit dem Joint Venture sollten letztlich die Unabhängigkeit der
Zeitungen und deren Weiterentwicklung gesichert werden, zuvor muss die WEKO den
Handel jedoch noch absegnen. Anschliessend soll der Start voraussichtlich im Herbst
2018 erfolgen. 

Auch sonst tat sich bei der NZZ-Mediengruppe 2017 einiges: Im April wurde bekannt,
dass die NZZ ihre Onlineausgabe in Österreich einstelle und fünf Mitarbeitende
entlasse. NZZ.at, das als Prestigeobjekt des österreichischen NZZ-CEO Veit Dengler galt,
blieb gemäss Medienberichten immer hinter den Erwartungen zurück, so dass bereits
vor einem Jahr die Hälfte der Belegschaft entlassen worden war. Nur kurze Zeit später
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trennte sich die NZZ auch von ihrem bisherigen CEO, was jedoch nichts mit der
Einstellung der Österreich-Ausgabe zu tun habe, wie betont wurde. Man habe
unterschiedliche Auffassungen bezüglich Umsetzung der Strategie in der nächsten
Phase. Denglers Nachfolger wurde mit Felix Graf ein Branchenfremder. Graf sei zwar
weder journalistisch tätig gewesen noch habe er für ein klassisches
Medienunternehmen gearbeitet, er kenne sich hingegen als Energiefachmann „mit
Märkten im rasanten Wandel“ sowie mit dem „Management technologiegetriebener
Veränderunsgprozesse“ aus, erklärte die NZZ in einem Artikel. Dennoch fragte sich
unter anderem die WOZ ob der Kombination mit dem ebenfalls branchenfremden
Verwaltungsratspräsidenten Jornod, wer sich bei der NZZ überhaupt noch mit Medien
auskenne.
Ende Mai gab der Verwaltungsrat der NZZ-Mediengruppe auch den Namen des neuen
Chefredaktors der NZZ am Sonntag bekannt: Die Stelle übernehme der bisherige
stellvertretende Chefredaktor Luzi Bernet, der 2002 schon zum Gründungsteam der
NZZ am Sonntag gehört hatte. Bereits zuvor war zum Beispiel im Tages Anzeiger
gerätselt worden, ob die NZZ am Sonntag mit der Pensionierung des langjährigen
Chefredaktors Felix E. Müller stärker an das Mutterblatt angebunden und allenfalls
dessen politische Kursänderung ebenfalls vollziehen werde. Die Furcht vor einer
solchen Entwicklung habe zu einer redaktionsinternen Arbeitsgruppe und einem Brief
an den Verwaltungsrat mit einem Appell für die publizistische Unabhängigkeit der NZZ
am Sonntag geführt, erklärte der Tages Anzeiger weiter. Mit diesem personellen
Entscheid und entsprechenden Erklärungen bestätigte die NZZ-Mediengruppe jedoch
sowohl implizit als auch explizit die publizistische Unabhängigkeit der NZZ am Sonntag.
Gemäss Tages Anzeiger setze man damit auf einen „moderaten politischen Kurs“, was
die Redaktion der NZZ am Sonntag freue.

Nicht nur organisatorisch, auch inhaltlich habe es 2017 wichtige Veränderungen
gegeben, schrieb die WOZ im Oktober 2017 und löste damit breite Reaktionen aus. Die
WOZ erklärte, dass bei der NZZ innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre die Hälfte des
Personals in der Inlandredaktion ausgewechselt worden sei. Dies sei insofern
erstaunlich, als eine Redaktionsmitgliedschaft bei der NZZ bisher quasi eine Anstellung
auf Lebenszeit gewesen sei. Grund für diesen Wandel soll gemäss WOZ der steigende
Druck rechtskonservativer Kreise und ein von Chefredaktor Eric Gujer gefördertes
Klima der Angst sein. Die WOZ zitierte mehrere ehemalige Mitarbeitende, gemäss denen
unkonventionelle Personen einfach ersetzt oder nicht genehme Artikel nicht
veröffentlicht würden. Brigitte Hürlimann, eine langjährige Mitarbeiterin der NZZ,
sprach gar von einer „Säuberungswelle“. „Personalrotationen sind normal“, entgegnete
hingegen Feuilletonchef René Scheu auf die Anschuldigungen. Er bekäme keine
Anweisungen zu Personalentscheiden von oben und es fände auch keine
Ideologisierung statt. 
Gemäss WOZ befand sich die NZZ-Mediengruppe in einer anderen Situation als zum
Beispiel Tamedia oder Ringier: Da sie der Publizistik treu bleibe und nicht versuche,
neue Erwerbsmöglichkeiten zu erschliessen wie Letztere, wirkten sich die politischen
Druckversuche, die personellen Entscheidungen, welche die publizistische Ausrichtung
stark prägten, sowie die ökonomischen Zwänge auch besonders stark auf ihre
Entscheidungen aus. Statt neuer Erwerbsmöglichkeiten ausserhalb der Publizistik suche
sie daher in sozialer wie geographischer Hinsicht (zum Beispiel in Österreich mit nzz.at
oder in Deutschland mit einem spezifischen E-Paper) nach neuen Leserinnen und
Lesern. Der neue Rechtskurs der NZZ könne somit durch das Interesse der Geldgeber in
der Schweiz und durch die Möglichkeit, sich in Deutschland von anderen Zeitungen
abzuheben, erklärt werden. Unklar sei jedoch, ob die liberalen und linken Leserkreise
aus der Schweiz durch genügend rechtsbürgerliche Leserinnen und Leser in
Deutschland ersetzt werden könnten. 
In der Folge schickten fast 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen
Protestbrief an die NZZ-Leitung, um ihre Sorge über die im WOZ-Artikel ebenfalls
geschilderte Entlassung des Feuilleton-Redaktors Uwe Justus Wenzel und den massiven
Aderlass beim Feuilleton kundzutun. Sie befürchteten insbesondere, dass die
„personellen Entscheide nicht allein auf ökonomische Zwänge zurückzuführen“ seien,
dadurch Horizonte verengt würden und das Niveau des Feuilleton sinken würde. Scheu
erklärte jedoch, dass die Transformationen der Branche das Jobprofil verändert habe
und er „Hochleistungssportler des Geistes“ beschäftigen wolle. 35
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Am 16. August 2018 fällte die Wettbewerbskommission (WEKO) nach vertiefter Prüfung
zwei zentrale Entscheide in Bezug auf Zusammenschlüsse bei den Medien. Gemäss
Aussagen der Medien waren die Fusionsvorhaben als Folge der – insbesondere im
Printbereich anfallenden – hohen Verluste bei den Werbeeinnahmen angedacht
worden. Zum einen genehmigte die WEKO die Übernahme von Goldbach durch
Tamedia, zum anderen stimmte sie dem Joint Venture von AZ Medien und den NZZ-
Regionalmedien zu. In Bezug auf letzteren Zusammenschluss hielt die WEKO fest, es
bestünden zwar Anhaltspunkte, dass mit dem neuen Gemeinschaftsunternehmen,
insbesondere in den Regionen Solothurn und Aargau sowie im Bereich Gebäudetechnik,
eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt werden könnte, es sei
jedoch nicht damit zu rechnen, dass der wirksame Wettbewerb im relevanten
Marktsegment beseitigt werde; insbesondere mit Ringier und Tamedia stünden dem
neuen Unternehmen nach wie vor starke Konkurrenten gegenüber. Die WEKO hielt in
ihrer Medienmitteilung ferner fest, dass es ihr nur zustehe, «nach Kartellgesetz rein
wettbewerbliche und keine medienpolitischen Aspekte, wie etwa die Medienvielfalt, zu
prüfen».
Das neu geschaffene Unternehmen mit dem Namen CH Media, das am 1. Oktober 2018
in Betrieb ging, sieht sich stark regional verankert. Neben den Regionalzeitungen
gehören auch diverse Onlineportale – davon ausgenommen als Einheit der AZ Medien
ist das Onlineportal Watson –, Zeitschriften sowie Radio- und Fernsehstationen in der
Deutschschweiz zum Joint Venture. Wie bereits bei Bekanntmachung der Pläne im
Vorjahr publik gemacht, wurde Peter Wanner, langjähriger Verleger der Aargauer
Zeitung, Präsident des Verwaltungsrats. Axel Wüstmann, CEO der AZ Medien, wurde
auch CEO von CH Media. Die publizistische Leitung fiel Pascal Hollenstein zu, der seit
2016 als Leiter Publizistik der NZZ-Regionalmedien amtet. Patrik Müller, Chefredaktor
der «Schweiz am Wochenende» und der «AZ Nordwestschweiz», wurde zum
Chefredaktor Zentralredaktion ernannt; er erhielt ebenfalls das Amt des
stellvertretenden publizistischen Leiters.
Das Unternehmen generierte zum Zeitpunkt der Übernahme einen Umsatz von CHF 480
Mio. und beschäftigte 2'200 Mitarbeitende in 1'900 Vollzeitstellen. Bereits im
November 2018 kündigte CH Media einen Stellenabbau von 200 Vollzeitstellen in den
nächsten beiden Jahren an. 36
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Medienpolitische Grundfragen

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
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diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 37

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Kultur, Medien und Sprachen

Im September 2016 trat Hanspeter Lebrument nach 13 Jahren als Präsident des
Verbands Schweizer Medien (VSM), der Branchenorganisation der privaten
Medienunternehmen, zurück. Neuer VSM-Präsident wurde der bisherige Vizepräsident
Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident von Tamedia. Nachdem Ringier 2015 aus dem
VSM ausgetreten war und Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Gruppe,
nicht für das Amt zur Verfügung stand, war die Wahl Supinos als einzig verbliebener
Kandidat der drei grössten Schweizer Medienhäuser keine Überraschung. Neuer
Vizepräsident wurde Peter Wanner, Verwaltungsratspräsident und Verleger der AZ
Medien. 38
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Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Nachdem in der Presse und innerhalb des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV)
erst darüber gemutmasst worden war, ob Verbandspräsident Jean-François Rime (svp,
FR) im Frühling 2020 nochmals für das höchste Amt im Verband kandidieren würde,
obwohl er damit gegen dessen Amtszeitbeschränkung verstossen hätte, war nach der
Nicht-Wiederwahl Rimes bei den Nationalratswahlen im Herbst 2019 schnell klar, dass
er als Konsequenz auch vom SGV-Präsidium zurücktreten wird. Wie die NZZ danach
resümierte, seien die eidgenössischen Wahlen für den Verband ein Debakel gewesen
und auch der Tages-Anzeiger hielt fest, der SGV stehe vor einem Scherbehaufen – denn
nicht nur Verbandspräsident Rime, auch Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH)
sowie Vorstandsmitglied Hansjörg Brunner (fdp, TG) wurden nicht nochmals in den
Nationalrat gewählt. Die Wiederwahl in die grosse Kammer schaffte einzig die
Vizepräsidentin des Verbands, Daniela Schneeberger (fdp, BL). 
Mehrere Kandidierende brachten sich sodann in Position, um das frei werdende Amt zu
beanspruchen: Wie die Presse im Dezember 2019 berichtete, wollten sowohl Diana
Gutjahr (svp, TG) als auch Fabio Regazzi (cvp, TI) im April 2020 für das
Verbandspräsidium kandidieren. Mit Gutjahr könnte erstmals eine Frau, mit Regazzi
erstmals ein Tessiner diese Position beim SGV einnehmen. 39
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